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Ölten, den RZ. Dezsmber WZ? Rv. R2 2Z. Jahrgang

Himmel ßelrt «las Zterirenmeer
V/olrl über Reiß urick IVselrt, ein Reißen
Rnil tlsrüber noißt sieb stumm einber
bin leueblenck-stilles Lebveißeu.

R«i, V^eltensonne, brinß uns Rsß.
i lein (ieben lallt uns tiek in I^acbt.
Rn«I wenn uns niebts mebr leuebten maß.
Verseltwuncken (Rück unck Rraebt.

Dann stellt ein Riebt am Rimmel ckoeb;

ller ew'ße 8tern,
Der uns «lie Runile brinZt
Von cker Geburt cles Herrn.

Naß 6eine Ranimer noeb so klein,
Rein Rerse mück' unc! voller ^uncken,
Rann leuebtet «lieser 3lern binein
In «leine clunklen Ztnn«Ien.

Iraz cku sein Riebt mit ckir umber
In stiller Reimat, müiler kern'
Rnck leb' einmal, 2U (Lottes Rbr'
Im Riebt vom Ltern «les Rerrn.

c.

NückblickundÄusblickdesNaiffeisenmannes.
Für den vorsichtig haushaltctàn unid vorwärtsstrebenden

Menschen ist ein prüfender Rückblick unmittelbar vor oder nach
vollzogenem Jahreswechsel über die zurückliegende Tätigkeit fast
so notwendig wie das tägliche Brot, um daraus wichtige Lehren
zu ziehen für einen weiteren erfolgreichen wirtschaftlichen Aufstieg.
Wenn der Schreiber dieser Zeilen mit der verehrten Leserschaft
einen kurzen Streifzug unternimmt durch die abgelaufenen
Geschäftsjahr, so geschieht dies mit der Absicht, aus den erfreulichen
Erfolgen der letzten Jahrzehnte neuen Mut und Tatkraft zu
schöpfen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit in der
Zukunft.

In Anbetracht der an dieser Stelle alljährlich von der

Verbandsleitung wieder gegebenen ausführlichen Jahresabschlüsse
ist es wohl angezeigt, den Beginn unserer Rückschau in jene Tage
zu verlegen, in denen das Raiffeisen'sche Sâschilfewerk als
Frucht der unerschrockenen tapferen Pionierarbeit des Bauern-
pfarres Traber in Bichelsee (Dhg.) ans Schweizergebiet verpflanzt
worden ist. Obwohl damals die Weltverbesserer, insbesondere
aus den, Gebiet des Geld- und Kreditwesens noch nicht so zahlreich

waren wie heute, war es für Pfarrer Traber anfänglich
schwer, seine Mitbürger von der Zweckmäßigkeit seiner neuartigen

Dorfbank zu überzeugen und sie zur Mitgliedschaft zu bewegen.

Erst als der populäre und optimistische Mann selber als
Darlehensnehmer in den Geschäftsbüchern der von ihm ins Leben

gerufene Spar- und Darlehenskasse signierte, konnte die anfängliche

Scheu und Zurückhaltung im Darlehensgeschäft überwunden
werden. Semer unermüdlichen Gründerinitiative gelang es bald,
den genossenschaftlichen Selbsthilfegedanken weiter zu pflanzen.
So folgten der ersten Neugründung im Jahre 1900, deren 25 in
den folgenden drei Iahren mit einem Bestand von 1749 Mitgliedern

und einem Jahresumsatz von rund 6 Millionen Franken.

Am den einzelnen Kastei, den nötigen Rückhalt und die
Möglichkeit eines ungehemmten Geldverkehrs zu geben, wurde im
Jahre 1992 eine Zcntralkaste gegründet, der alle erfolgten Neu-
gründungcn unterstellt wurden, die die regelmäßige Kontrolle
ausgeübt und alle notwendigen Bestimmungen für ein
erfolgreiches Wirken gegeben hat.

Trotzdem noch verschiedcnerorts, vielfach unter Einwirkung
bestehender Groß- und Kleinbanken die Raiffeisen'schen Richtlinien
belächelt und den, Eindringling eine kurze Lebensdauer vorausgesagt

wurde, konnten sich die neuen Kasten eines unerwartet
schönen Ausstieges erfreuen. Während sich in den ersten Iahren
die jährlichen Neugründungcn zwischen 19—15 bewegten, zeugten
die Jahre 1924—1932 mit 25—39 neuen Gebilden von dem

mächtigen Vertrauenszuwachs. Die mit den erfolgten Neugründungen

schntthaltende Rmsatzvcrmehrung zeigte nach 39jährigem
Wirken die respektable Höhe von 649 Millionen Franken, bei
einen, Bestand von 571 angeschlossenen Kassen und einem
Mitgliederbestand von 51,389. Das mächtig anwachsende Vertrauen,
dokumentierte am besten der Anstieg der Spareinlagen, welche
nach fast 35jähriger Tätigkeit auf rund 185 Millionen Franken
anlangten. Dank des strikte innegehaltenen Grundsatzes, im Ausland

keinen Geschäftsverkehr zu pflegen und dank der zuverlässigen
Verbandskontrolle, gingen selbst die für viele Geldinstitute
verhängnisvoll gewordenen Kriegs- und nachfolgenden Inflations-
jähre unserer Nachbarländer an der Raifseisenbewcgung spurlos

vorüber, im Gegenteil, sie ging gefestigt und in mächtiger
Ausbreitung daraus hervor.

Der Bilanzausweis aller zusammengeschlostsnen Kasten zeigt
von seinen, ersten Geschäftsjahr bis heute keinen einzigen
Jahresabschluß mit einer Bilanzverminderung gegenüber dem vorhergehenden

Jahr. In der bald 35jährigen Tätigkeit der Raiffoiscn-
kastei, ii, der Schweiz, können wir inrmer à gleichmäßiges,
geregeltes Ausbreiten konstatieren. Gleichwie gute wirtschaftliche
Jahre kein abnormal rasches Ansteigen verursachten, haben auch
schwere Kriegs- und Krisenjahre keine besonderen Merkmale
Hinterlasten können, was wohl der sprechendste Beweis sein dürfte
für die weitsichtige und erprobte Führung des großen Verbandes.
Dank der zu allen Zeiten tausendfach bewährten Geschäftsgrundsätze

sind die schweizerischen Raiffeisenkassen die einzige Banken-
gruppe, welche in ihren Reihen noch keine Hilfsmaßnahmen
irgendwelcher Art anwenden mußte, d. h. auf der ganzen Linie
ein rückschlagfreier Aufstieg. Mit berechtigtem Stolz dürfen wir
alle, besonders jene, welche sich schon Jahrzehnte mit ganzer Kraft
in den Dienst der edlen Sache gestellt haben, auf das Erreichte
zurückblicken. So haben wir aber auch das volle Recht, mit
freudige», Optimismus ins neue Jahr einzutreten und wollen uns
aber auch versprechen, dem schönen Werk christlicher Solidarität
durch unentwegte Raifseiscntreuc eine erfreuliche Weiterentwicklung

zu sichern.
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à aber nicht Gefahr zu laufen, in Zukunft der Wahrheit
des Sprichwortes: „Stillstand ist Rückschritt," anlicim zu fallen,
wollen wir uns einmal die forage stellen und beantworten: Zu
welchen A n l i c g c n w c n d c n w i r u n s an die R aiff-
eisenkafse? Um unsere Darlehenskassen voll leistungsfähig
zu erhalten, dürfen wir sie nicht nur als Geldleihcr betrachten,
sondern wir müssen ihr in erster Linie allfällig überschüssige Gelder

anvertrauen, denn selbst der gewiegteste Kassier kann nicht
aus leeren Truhen schöpfen. Es ist wohl unsere erste Pflicht, die

angegliederte Sparkasse nach Kräften und Mitteln zu
unterstützen, in dem wir nicht nur der Sicherheit willen, sondern auch

des Zinses wegen, jeden entbehrlichen Franken bei unserer Kasse

anlegen. Dann ist es aber auch erster Grundsatz, Vater Raisf-
eisens' die entbehrlichen Geldmittel dem bedrängteil Mitbürger
erreichbar zu machen, insofern seine Lebensweise dies rechtfertigt.

Steht uns zur Arrondierung oder Vergösicrung unseres
Besitzes, Ergänzung des Betriebsinventars oder Vergrößerung der

Viehhaltung eine günstige Gelegenheit offen, zu deren Ergreifung

momentan die nötigen Mittel fehlen, so wenden wir lins
vertrauensvoll an unsere eigene Dorsbank.

Aber auch dann kann die Aufnahme eines Darlehens eine

gute Wirkung haben, wenn wir noch über ein bescheidenes
Sparguthaben verfügen, denn dasselbe ist wohl bald aufgehoben aber

oft schwer wieder zu erstellen. Haben wir aber bei der Darlehenskasse

eine Schuldverschreibung, so werden wir uns in jedem Falle
bemlchen, den Bestimmungen gemäß zu amortisieren.

Die sehr bescheidene Zinsspannc zwischen Gläubiger- und

Schuldnerzinsen wird durch den freiwillig auferlegten
Sparzwang mehr als wett gemacht. Im weiteren kann es oft von
großem Nutzen sein, wenn wir in wichtigen Geldangelegenheiten
den mit reicher Erfahrung und väterlicher Fürsorge amtenden

Raiffeifenkassicr aufsuchen. Werden wir einmal in die Lage
versetzt, einen größeren Barbetrag auch nur für eine kurze Zeit zu
verwahren, so legen wir deilselben in Umschlag mit der nötigen
Deklaration versehen, in den Kafsenschrank unserer Raisfeisen-
kasse, um vor unangenehmen Ueberraschungcn gesichert zu sein.

Wie uns die Vergangenheit zeigt, brauchte es zur
Ausbreitung der Raisseiscnkasscn keine großaufgezogene Propaganda,
vielmehr haben sie sich dank ihrer gemeinnützigen und erzieherisch
wirkenden Geschästsgrundsätze in weitem Maße ausgebreitet.
Ihre ursprüngliche Zweckbestimmung, den Mitgliedern durch
Förderung der leiblichen Wohlfahrt auch einen moralischen und
sittlichen Rückhalt zu geben, haben sie bis auf den heutigen Tag
erhalten. Gleich wie Vater Raisfeisen den wirtschaftlichen und
kulturellen Nöten der damaligen Zeit mit opferfreudiger
Hilfsbereitschaft uttd erstaunlichen Optimismus mit sichtlichen
Erfolgen entgegentrat, wollen auch wir uns geloben, dem kommenden
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Jahre mit freudiger Zuversicht und ohrlichem Willen zu
tatkräftiger Hilfsbereitschaft entgegenzutreten. Eines dürfen wir
nicht außer acht lassen, daß wir als solidarisch haftende Genossenschafter

zu einer einzigen Familie verbunden und jedes Glied in
gleichem Maße am weiteren Aufstieg zum Wohle aller mit-
intcressiert ist. Freuen wir uns, an der Ausbreitling des idealen

Raiffcisen'schen Vermächtnisses mithelfen zu können, begeistern
wir die noch Fernstehenden mit dem erfolgreichsten Werbemittel
des guten Beispiels, der Erfolg wird nicht ausbleiben und wir
werden selbst noch in späten Jahren mit freudiger Genugtuung
auf die schönen Früchte unserer selbstlos gemeinnützigen
Zusammenarbeit zurückblicken können. M.

Staatshilfe und Selbsthilfe in der
Landwirtschaft.

(Aus dem Vortrag, den A. Landcsstatrkalter Franz Mauser,
Gontcn, an der Dclegiertcnversaininlung der st. gallische» Raisfeisen.
kasscn vom 22. November 1827 in Mcls geHalle» har,>

Es ist für einen alten Vergbaucr allerdings ein Wagnis, über
vorliegende Themata mit ihrer national-politischen und finanziellen
Tragweite öffentlich zu sprechen. Da die Staatshilfe heute überall
Haupttrumpf ist, so sei dieselbe vorweggenommen, wobei vorauszusagen

ist, daß es in dieser „Branche" unseres Erachtens zweierlei
— produktive und unproduktive — Hilfe gibt. Die eine wie die
andere war in der einen wie in der andern Form unseren Vcrufs-
vorfahrcu unbekannt. So waren in der schweren Kriscnzcit, die von
der 2. Hälfte der 70cr Jahre des vergangenen Jahrhunderts bis in
die Wer Jahre andauerte, weder von den Behörden nennenswert
Llntcrstützungsmaßnahmen vorgesehen, noch von der Landwirtschaft
solche erwartet worden. Zu Anfang der Wer Jahre trat dann das

Bundcsgesch über Förderung der Landwirtschaft in Kraft, welches
unter Bedingung gleich hoher Kantonsbciträgc die Förderung der

Berufsbildung, der Viehzucht, der Bodcnverbcsscrung und des

Versicherungswesens zum Zwecke hatte und durch feinen Einfluss
auch außerhalb des Subventionskreises seinem Namen durchaus
Ehre einlegte. In der 2. Hälfte des gleichen Jahrzehntes traten
bor Schweiz. Bauernverbanb -und besten Sekretariat in das Leben.

Sie haben unseren Stand durch ihre Tätigkeit und ihren Einfluß
auf die Gesetzgebung, Wirtschafts, und Zollpolitik des Bundes zu
großem, zu Dank undsAnerkennung verpflichtendem Erfolge gebracht.
Llnd dankbar wollen wir Bergbauern bei diesem Anlasse — wenn
auch deren Auswirkung zufolge des Hinscheidens ihres Urhebers
und der inzwischen eingetretenen Krisenzeit gestoppt worden ist —
die Bergbaucrnmotion von Hr. Nationalrat Baumberger erwähnen.

In der Reihe der Staatsbeiträge folgte zu Anfang der 29er
Jahre des laufenden Jahrhunderts ein Bundesbeitrag von ca.
20 Millionen Franken an die organisierten Milchproduzenten, zur
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Tur ersten Vantgründung in der Schweiz.
Während die Gründung von Ersparniskassen, die insbesondere der Im-

tiative der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft und ihren
Kantonalverbänden zu verdanken waren, auf die zwei ersten Dezennien des 19.
Jahrhunderts zurückgeht, erfolgte die erste Bankgründung in der
Schweiz am 9. Februar 18Z7 in St. Gallen. An diesem Tage berief Kr.
Karl Gonzenbach, der Präsident der Kaufmännischen Korporation, die erste

Generalversammlung der Aktionäre der Bank in St. Gallen ein.

Der Chronist zeichnet die Vorgeschichte dieser ersten Bankgründung
wie folgt:

In St. Gallen lebte jahrhundertelang beinahe alles mittelbar oder
unmittelbar vom Leinwandhandel. Im Laufe des 18. Jahrhunderts machte sich

dann ein Bedürfnis geltend nach einer Anleihenskasie auf Leinwandstücke.
Diesem Bedürfnis war die städtische Obrigkeit „zur Aushelfung löblicher
Kaufmannschaft und löblichen Leinwandgewerbes" schon im Jahre 1752 durch
Errichtung der sogenannten „Leinwatkasse" entgegengekommen. Bei dieser
Kassa konnte der st. gallische Kaufmann seine das Jahr hindurch gekauften
und gebleichten Stücke hinterlegen und dafür Gelder zu weiterem Betriebe
erheben, bis er zu bestimmter Zeit mit den angesammelten Borräten die
großen Messen befahren mußte.

Neben das Leinwandgeschäft stellte sich im Laufe des vorigen Iahrhun-
derts ebenbürtig die Baumwollindustrie. Dabei erwachte der Wunsch nach
einer ähnlichen Anleihenskassa für Baumwollstücke, worauf die kaufmännische

Korporation die sogenannte „Baumwoll- und Mousselinekasse" im
Jahre 1787 mit einem Kapital von fl. 59,00(1 ins Leben rief. Die Ansichten

über den Nutzen und die Zweckmäßigkeit dieser Anstalt waren im Anfang
wohl geteilt, doch beseitigten die Umwälzungen, die der Beginn der Franzö-
fischen Revolution mit sich brachte und unsern Kandelsstand von Jahr zu
Jahr immer mehr und mehr bedrängte, alle Bedenken. Mitten in den größten
Drangsalen hielt das neu geschaffene Kredikinstitut nicht bloß fest, sondern es

erweiterte sich im Jahre 1899 noch zur „Mousseline- und Leinwatkasse", als
mit unzähligen andern Einrichtungen und Schöpfungen früherer Zeiten auch
die obrigkeitliche Leinwandkasse durch den Zusammenbruch von 1793 beseitigt
worden war, und die bedrängten Leinwandhäuser bei dem kaufmännische»
Direktorium Ersatz für die verlorengegangene Stütze ihres Geschäftes suchten,
welche sie in der hereingebrochenen Zeit der gewaltsamsten Erschütterungen
jeder Art am wengisten entbehren konnten.

Das Direktorium kam ihnen zu Kilfc und wies fl. 99,999.— der
Mousselinekasse zu. Das finanziell neugestärkte, in seiner Art einzig dastehende

Kreditinstitut der „Mousseline- und Leinwatkasse" vermochte den aus dem

Geleise geworfenen st. gallischen Kandel wieder in die gewohnten Bahnen
zu lenken und hinüber zu retten in die neue Zeit.

Diese neue Zeit brachte aber zugleich auch den Abgang der großen
Stapelartikel, vor allem der Mousseline, dann aber auch der Leinwandgewebe,
so daß die Kaufleute das Anleihen entbehren konnten. So sehen wir 1822

die Kassa sich umwandeln in eine „Leinwand- und Anlehnungskasse". In
dem Maße, in dem das Leinwandg'eschäft einging, in dem gleichen Maße
nahm auch die Bedeutung des zum zweiten Male umgewandelten Institutes
als Vorschußkasse auf Leinwandstücke ab und desto mehr nahm es den
allgemeinen Charakter einer Anlehnungskasse überhaupt, oder moderner
ausgedrückt, eines Bankgeschäftes an. Wenn auch die Kassa verschiedene Bank-
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Aufrechterhaltung des damaligen höheren Milchpreises, ein Veitrag,

welcher seither mit wenig Unterbrechungen, aber dafür mit
wackerer Kritik fortgeführt worden ist. Zur Rechtfertigung kann

immerhin angeführt werden, daß ein ansehnlicher Teil jener Summen

von der Landwirtschaft in der Form von Futtermittelzöllen
und Krisenrappcn selbst aufgebracht wurde und zum Teil auch den

Konsumenten zu gut gekommen ist. Zu Ende der 29er Jahre
gelangte die erste Etappe einer von Bund und Kantonen gewährten
direkten Unterstützung an verschuldete Bauern in der Form von
zinsfreien Darlehen, mit allerdings nicht durchwegs erfolgter
Rückzahlung, als Vorläufer eines großen E n t s ch u l d u n g s p r o -

jektes, auf das Tapet. Diese Unterstützungen sahen ursprünglich
die Entschuldung der Bauern auf den Betrag des Ertragswer-

tcs ihrer Grundstücke, d. h. im Schätzungsbetrage von ca. 999—1999
Millionen Franken, auf Kosten von Bund, Kantonen und Gläubigern

vor. Dieses Projekt wurde dann vorsichtshalber bei der Vorlage

aus taktischen Gründen vorerst auf ca. Hz der ursprünglichen
Summe reduziert, in der Annahme, daß diese kleinere Portion
eher geschluckt werde und das Weitere dann in der Folge in 2. oder
5. Auflage nachgeholt werden könne und konsequenzhalber auch
nachgeholt werden müsse. Nebst der Frage, woher der Bund und
die Kantone (auch wenn diese enormen Beiträge durch die heute
schon praktizierte, ungerechtfertigte amtliche Darniederhaltung der'

landwirtschaftlichen Produktenpreise sukzessiv von der Landwirtschaft

indirekt ganz oder größtenteils wieder eingeholt werden wollten),

bei ihrer eigenen schlechten Finanzlage und Verschuldung und
dem ohnehin schon bestehenden Steuerdruck, das viele Geld
aufbringen wollen, erscheint auch die teilweise Aeberwälzung der
Kostensumme auf die zum größten Teil in Händen des Mittelstandes
liegenden und zu tilgenden Guthaben als ein sehr fragwür-
dig es Rechtsverfahren. So wird es in nicht wenigen
Fällen dazu kommen, daß der sanierte Schuldner nunmehr in
erheblich besserer Situation sich befindet, als der Gläubiger mit
seinen wohlerworbenen, verbrieften Rechten.

Es darf bei diesem Anlasse doch auch nicht verhehlt werden,
daß das Motiv der mancherorts hohen Verschuldung keineswegs
in allen Fällen einzig von den zu hohen Liegenschaftspreisen
herrührt, sondern auch, sei es von Unkenntnis oder Fahrlässigkeit,
da und dort von unrationeller Betriebsführung, für welch beide
Fälle Staat und Gläubigerschaft nun aufzukommen die Ehre hätten.

Schwerwiegender aber noch als diese materiellen Nachteile
ist der Umstand des Abbaues des bisher eisernen Bestandes und
Ehrenschildcs des Gros des Bauernstandes, des Pflichtgefühls der

Erfüllung bestehender Verbindlichkeiten. Auch die bösen Beispiele
wirken ansteckend und wenn man gewahr wird, wie leicht sich

Verbindlichkeiten abschütteln lassen, so wird das nicht bloß bei der
heutigen, sondern speziell auch bei den folgenden Generationen nichts
Gutes zeitigen. Hand in Hand wird damit auch die Kredit-

geschäfte tätigte, wie Anleihensausgabe gegen Obligo, gegen Äinterlagc, im
Kontokorrent, Wcchselgeschäft, so war sie doch weit davon entfernt, ein
Bankgeschäft zu sein. Einmal fehlten ihr die Mittel dazu, dann aber gab es
eine Anmenge Vorschriften und Einschränkungen bezüglich der Darlehen und
der Einlagen in die Depositenkassa, während viele Geschäftszweige, die in den
Geschäftskreis einer wirklichen kaufmännischen Bank mit Notwendigkeit
gehören, fehlten.

In den 39er Jahren ließen jüngere, aus Amerika heimkommende Kaufleute

Ideen laut werden, daß man „auch in St. Gallen neumodische Banken
errichten solle, die Zeddel oder Noten ausgeben". Doch trafen diese Stimmen

allüberall auf ein außerordentliches Mißtrauen. Die Schweizerische
Gemeinnützige Gesellschaft hingegen überwies im Jahre 1835 den kantonalen
Gesellschaften das Thema über die Bedeutung dieser Banken, das Bedürfnis
solcher Institute und deren beste Einrichtung zur Beratung.

Es bestanden wohl bereits zwei öffentliche Ersparniskasscn, aber es

waren keine Banken im eigentlichen Sinne des Wortes; es waren dies
diejenige der Stadt St. Gallen, gegründet 1811, und die des kaufmännischen
Direktoriums, gegründet 1835. '

Am 9. Februar 1837 fand die erste Generalversammlung der Aktionäre
unter Leitung von Qcrrn Karl Gonzenbach, Präsident der Kaufmännischen
Korporation, statt. In dieser ersten Versammlung der Aktionäre wurden die

Mitglieder der Bankdirektion — diese war damals eine Kollegialbehörde —
und der Bankkommission gewählt. Diese Behörde hatte die nötigen
Vorkehrungen für die Eröffnung der Bank zu treffen. Erster Bankpräsiddnt
war ldcrr Bankdirektor von Äülsenbeck.

Eingangs der großzügigen Rede, die der Tagespräsident, Äerr Karl
Gonzenbach, hielt, betonte er den Anteil, welchen das Ausland und zumal

fähigkeitdesBauernstandes,der wie kaum ein anderer
auf Treu und Glauben, Boden- und Betriebskredit angewiesen
ist, eine weitgehende Schwächung im Gefolge haben. Die sichere
Folge wird sein, daß die Zahlungsbedingungen bei Erwerb einer
Liegenschaft und bei Betriebsanschaffungen derart erschwert werden,

daß fürderhin der schwach und selbst der mittelbegüterte Iung-
bauer aus Selbständigmachung wohl oder übel verzichten müßte.
Damit wäre dem Erwerb von Grund und Boden durch städtisches
und Industriekapital erst recht Tür und Tor geöffnet.

Mit derartigen Entschuldungs-Manövern
wird nicht eine Kräftigung unseres Standes,
w o h l a b e r o f f e n s i ch t l i ch ein A b b a u der moralischen

und ethischen Grundsätze, des Arbeitsund
Durch h alte willen s in die Wege geleitet

werden. And es ist wohl außer Frage, daß auch bei aller
Anerkennung der guten Absicht und des Wohlwollens der Urheber unk

Befürworter dieses Entschuldungsexpcrimentes, angesichts der
damit bedingten materiellen Opfer zu teuer, viel zu teuer verkauft werden

müßte.
Als weiteres Sanierungsmittel der derzeit unbestreitbar

Prekären Situation unseres Standes wird auch in Wort und Schrift
auf vermehrte Anwendung der S e l b st h i l f e verwiesen. Diesem
Ansinnen ist durchaus beizupflichten, wenn auch im Laufe der letzten
Jahre dieses Requisit, vielleicht nicht zuletzt infolge der in Aussicht
gestellten Sanicrungsmaßnahmen vielfach keineswegs vermehrte
Pflege mehr gefunden hat. Als Selbsthilfemaßnahmen wären zu
erwähnen: Erziehung zur Einfachheit und Gewissenhaftigkeit in
Handel und Wandel, Erfüllung der bestehenden Verpflichtungen,
wenigstens 59 Prozent Abbau der Zeit, Geld und Charakter
fressenden vielen Feste, geselligen und sportlichen Vereine, Obligato-
rium der beruflichen Fortbildung s s ch ule im Anschluß an
die Primärschule zur Hebung der Berufstüchtigkeit und Berufsfreude,

mit den Fächern Vieh- und Bodenpflege, Milchwirtschaft,
der aus sehr schwachen Füßen stehenden beruflichen Rechtskunde,
Geldverkehr, Buchhaltung, Obst- und Waldbau etc. Ebenso, angesichts

der eminenten Wichtigkeit der Frau und Mutter im bäuerlichen

Haushalt, sind einfach geleitete, obligatorische H a u s h al -

t u n g s s ch ulcn mit den Fächern Gesundheits- und Krankenpflege,

rationelle Ernährung, Selbstversorgung, Beschaffung und
Behandlung von Kleidern und Wäsche zu nennen. Diese beiden

Institutionen würden verhältnismäßig bescheidene Kosten bedingen,

mit Bestimmtheit aber reichliche Zinsen tragen und wären
für die ländliche Jugend und den Staat ein viel wertvolleres
Lebensgut, als der projektierte militärische Vorunterricht. Llls einen
weiteren, vielfach noch wunden und vermehrten Ausbau bedürftigen

Punkt in unserem Stande wäre sodann auch die Requisite der
Organisation und Solidarität nicht außer acht zu lassen. Derartige
Vorschläge sind zwar heute nicht mehr überall populär, aber sie

viele große Wochselhäuser an dem Unternehmen genommen haben, beurkundet
durch das Zutrauen, welches dasselbe schon im Entstehen genossen und auf
den wichtigsten Geldplätzen, wie Paris, Augsburg, Wien und Frankfurt
a. M. feste Stützpunkte im Bedürfnisfalle sicherte. Aber auch das Inland
bekundete große Teilnahme und anerkannte damit die Nützlichkeit der Anstalt
in weitgehendem Maße.

Im Verlaufe eines kurzen, wirtschaftsgeschichtlichen Ueberblickes hob er
ganz besonders hervor, „daß eine Vermehrung der pekuniären Kräfte einer-
seits und eines schnelleren und leichteren Umlaufes der Geldmittel ein
Bedürfnis sei, welches zu befriedigen um so wichtiger sein muß, als unsere
Industrie zu ihrer Basis ebensowohl eines niedrigeren Zinsfußes als niedrigerer

Arbeitslöhne bedarf, um unter den ungünstigen Verhältnissen eines
Binnenlandes den Wettkampf mit der durch alle Vorteile, welche Geldkraft und
Technik gewähren^ unterstützten Industrie günstiger gelegenen Länder auf
entlegenen Märkten zu bestehen. And nur indem unsere Industrie mit
derjenigen unserer Konkurrenten Schritt hält, kann sich der blühende Zustand
derselben behaupten Unsere Bank wird bereits Bestehendes mit größeren
Kräften fortseyen, und neu in unsern Gegenden wäre nur die damit ver-
bundene Zeddclbank oder Ausgabe von Kassascheinen zu größerer Bequemlichkeit

und Kostenersparnis des Äandelsstandes".
Im weiteren Verlaufe streifte der Redner die Besorgnisse, die über den

beabsichtigten Wirkungskreis der Bank laut wurden und gibt zu, daß man
„allerdings nur zu oft vom Sturze eiirzelner Privatbanken in England und
Amerika hörte, veranlaßt durch gewagte, aus Gewinnsucht entstandene Ope-
rationen und dadurch herbeigeführte Verluste und Zahlungsunfähigkeit, bald
durch eingetretene Stockung wegen gestörtem Kredit, wodurch fn kritischen
Momenten die Lage des Äandels und der Gewerbeleute noch erhöht und
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verhalten sich zu den übergoldeten Entschuldungsnüssen wie eine
währschafte Oberländernuß mit zwar rauher Schale, aber dafür
gesundem Kern.

Neben diesen Selbsthilfemaßnahmen können wir die Staats-
Hilfe heute gleichwohl keineswegs entbehren. Die Staatshilfe in
der Zoll- und Wirtschaftspolitik, in der bürgerlichen und beruflichen

Gesetzgebung im Rahmen von Moral und Recht und die

Selbsthilfe bilden die vollwertigen Aktivposten unserer Existenzbilanz.

Selbst- und Staatshilfe sind die beiden Pole, um die sich

heute die Diskussion um die Sanierung des Bauernstandes dreht.
Ansere Vorfahren waren sich noch eines weitern, sehr wichtigen
Eristenzfaktors bowußt, nämlich des Beistandes und ber H i lf e

vo n o ben. Von dieser Hilfsquelle wird heute so wenig gesprochen

und doch galt sie unseren früheren Generationen als Grundlage
und zuverlässigste Hilfe. Es sind dies die 10 Artikel der Weltvcr-
fassung, bie der Weltenschöpfer als Gesetzgeber vor Tausenden von
Jahren der gesamten Menschheit als Bedingung zu ihrem zeitlichen

und ewigen Wohle gegeben und an deren Hochhaltung und

Erfüllung er seinen Segen versprochen und an deren Mißachtung
seine Strafsanktionen geknüpft hat. And was der Allmächtige
versprochen, das hat er bisher und wird es auch fürderhin getreu
halten, And wenn auch die Belohnung, bezw. die Sanktionen in
der Tat nicht immer auf dem Fuße folgen, so sagt doch ein wahres
Sprichwort: „Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher." Hic-
sür können auch gerade die heutigen Zcitverhältnissc als Belege
gelten.

Diese Hilfsquelle, die 10 Gebote des Weltcnschöpfcrs, bilden
das sichere Fundament des Wohlfahrts- und Existcnzgebäudes des

Bauernstandes, und aus diesem Fundament stehen als dessen Seiten-

und Innenwände die Selbsthilfe und darüber als schirmendes

Dach die Staatshilfe innert richtigem Ziel und Marken.

Verantwortungsbewußte Rreditgebarung
und Ämortisationswesen.

(Bortrag von Berb.-Sekr. Heuherger am Schwhz. Anterverbands-

tag vom 18. IM 1937 in Steinen.)

(Fortsetzung.)

Der Amortisationsgedanke geht vom einzig richtigen

und einzig soliden Standpunkt aus: „Wer Schulden
macht, heiße er nun Staat, Gemeinde, Korporation, Genossenschaft,

Verein oder Privatmann, mußschonbeidcrGeld-
aufnahmeandasNückzahlen denken und seine ganze
Tätigkeit darnach einrichten, daß ihm eine normale Tilgung und
Verzinsung gelingt. Ist eine solche zum vornherein unmöglich, so

verschlimmert wurde; ebenso hörte man von momentanen Verlegenheiten
und sinkendem Kredit großer Staatsbanken infolge politischer Ereignisse.
Vor beiden Klippen aber schützen uns unsere statutarischen Bestimmungen
»nd unsere Stellung bezüglich der Kantonsregierung".

Diese statutarischen Bestimmungen erstreckten sich auf die Begrenzung
des Geschäftskreises, die periodische freie Wahl, das größere St'immrecht
der kleineren Aktionäre im Verhältnis zu den größeren, wodurch die
Interessen des Handels einer starken Repräsentation vergewissert sind, die
Kontrolle der großen Kommission, die den Geschäftsgang der Direktion reguliert,
und endlich die mit der zahlreichen Vorstcherschaft eng verbundene Öffentlichkeit,

welche jedem Mißtrauen vorbeugen muß. „Unter dem Schutz solch
sichernder Bestimmungen darf mit Zuversicht angenommen werden, daß der
Kredit der Bank und seiner Geldzeichen selbst in kritischen Klemmcnzeitcn
nicht allein Nicht gewürdigt werden könne, sondern daß dieselbe in diesen
Scheinemissionen unter der Aegide festen Vertrauens ein Mittel besitzen
werde, dem Handelsstand ,in solchen Augenblicken Erleichterungen zu
gewähren und die Abhängigkeit von auswärtigen Plätzen zu reduzieren."

Es folgte darauf ein eindringlicher Appell an die Aktionäre, durch
umsichtige, gewissenhafte Wahlen der Vorsteher dem Werke die Krone
aufzusetzen, denn es braucht Männer von Einsicht, Gewissenhaftigkeit

und Erfahrung, die im öffentlichen Vertrauen stehen. Er weist
serner auf die Wichtigkeit für die Ausbreitung des Wirkungskreises der
Bank und Förderung ihres Zweckes hin, wenn alle die verschiedenen
Interessen des Handels- und Gewerbestandes und der verschiedenen Gegenden
ihre Repräsentation finden, um Vielseitigkeit der Ansichten und genaue
Kenntnisse der verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse und jede enge
Vereinigung aller Interessen zu dem einen Hiele zu gewinnen.

soll und muß er auf dos Darlehen verzichten. Alle anderen

Standpunkte führen früher oder später zu Schwierigkeiten und

nichts wäre verfehlter und unrichtiger, als dann die Ursache dem

landläufigen Sündenbock „Krisis" zuzuschreiben.

Die Amortisation beruht — speziell auf dem Gebiete deS

Betricbskredites — auf einer ganz natürlichen Aeb
erleg u n g.

Wer Geld aufnimmt zur Anschaffung von Vieh, von
Kunstdünger, von Futtermitteln, von Gerätschaften, Maschinen etc.,

darf dies nur tun, wenn er mit der Wahrscheinlichkeit rechnen

kann, erhöhte Erträge zu erzielen, aus denen er nicht nur die

Verzinsung, sondern auch eine angemessene Amortisation bestreiten
kann. And die erhöhten Erträgnisse müssen in allererster Linie
zur Schuldenabtragung verwendet werden. Es geht z. V. nicht

an, daß man mit entlehntem Geld eine Maschine kauft, sie tüchtig
abnützt, damit Arbeitskräfte erspart, anderseits aber die Schuld
bei der Darlehenskasse auf der ursprünglichen Höhe beläßt, bis
das Möbel zu einem Haufen alten Eisen geworden ist. Es ist

unrationell, mit entlehntem Geld junge Kühe zu kaufe», sie wacker

zu nutzen, den Schuldbetrag aber stehe» zu lasse», bis die Kühe

zu stark entwerteten Mctzgticrcn hcrabgcsunken sind. Es ist höchst

'kurzsichtig, in guten Zeiten die Bctriebsübcrschüsse fortwährend
zu Neuanschaffungen, Landzukäufcn und Verbesserungen zu
verwenden und dazu oft noch neues Geld aufzunehmen, aber nie an
die Schuldentilgung zu denken. Nach diesen Richtungen ist —
in der trügerischen Hoffnung, es gehe, allen geschichtlichen

Erfahrungen zum Trotz, mit den Preisen immer aufwärts — während

den guten Landwirtschaftsjahrcn schwer gesündigt worden.

Nicht nur wurden die verfügbaren Mittel immer wieder zu

Neuinvestitionen verwendet, sondern dazu mit Bürgschaftshilse
immer neue Schulden kontrahiert, bis schließlich Belastungen
von 80, 90, 100 und mehr Prozent des gesamten Vermögens
erreicht waren. Konnten diese Lasten noch einigermaßen getragen
werden, als der Milchpreis auf 35 Rappen der Liter, das
Getreide auf 43 Fr. der Doppelzentner stand, schöne Aufzucht mit
1200—1500 Fr. bezahlt wurde, so mußte es naturnotwendiger-
weise zu Katastrophen kommen, als Preisabschläge von 20—50

Prozent und mehr eintraten, und keine Aeberbrückungsreservcn
vorhanden waren. Diese Verstöße wären aber in weit geringerem
Maße möglich gewesen, wenn von Seite der Geldinstitute die

verfügbare Bremse angelegt, d. h. die Schuldner zu Planmäßiger
Tilgung verpflichtet und auf eine rationelle Geldvcrwertung
Gewicht gelegt worden wäre. Die Erfahrung lehrte, daß das alte

Sprichwort: „Spare in der Zeit, so hast du in der Not!" immer
noch Gültigkeit hat und nicht durch den Spruch ersetzt werden
kann: „Mache tüchtig Schulden, der Staat wird sie dir schon

abnehmen!"

Mit einem aufrichtigen Wunsche zu fruchtbringender Arbeit sämtlicher
verantwortlicher Organe und für gutes Gedeihen der Anstalt schloß der

Tagespräsident seine eindrucksvolle Eröffnungsrede.
Es war für das junge Institut kein Leichtes, sich bei der Kaufmannschaft

einzuführen, zumal ln der ersten Zeit die Mittel nicht sehr groß waren.
„Welchen Nutzen aber die Bank gewährte," schrieb der Verwaltungs-

rat in seinem ersten Bericht an die Aktionäre, „darüber können Sie selbst im
Falle urteilen; wie schwierig auch die Umstände zu verschiedenen Zeiten bei

allgemein eintretendem Geldmangel seyn mochten, so hat die Bank dennoch

ihre Diskontierungen ohne die geringste Unterbrechung stets sortgesetzt, kein

annehmbares Platzpapicr je zurückgewiesen, selbst noch auswärtigen Gc-
schäftsanträgen entsprochen, und es untersteht wohl keinem Zweifel, daß

ohne die Bank die Geldverhältnisse sich wohl ziemlich drückend gestaltet
haben würden. Es gebührt hierbei unsern ersten Wechcslhäuscrn die gerechte

Anerkennung, daß sie nicht nur sehr wesentlich zum Entstehen und zur
Entwicklung der Bank beitrugen..."

Der starke Rückhalt, den die Bank in den Kreisen der Kaufmannschaft
und der Industrie fand, begünstigte mächtig ihre Fortentwicklung.

Mit Genugtuung konstatiert der Bericht des ersten Jahres, daß „keinerlei

Verlust" erlitten wurde. Der Reingewinn betrug fl. 19,514.56 und
ermöglichte eine Dividende von fl. 4.59 auf die Aktie von nom. 259.—.

Die Bank in St. Gallen gab von Anfang an und bis zum Uebergang
des Notenausgabemonopols an die Nationalbank im Jahre 1996 Banknoten
heraus. In diesem Jahre ging die Bank nach 79jähriger Tätigkeit an die

Schweiz. Kreditanstalt über. »
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Der schweiz. Bauernsekretär Prof. Laur hat diese Entwicklung

vorausgesehen und gewarnt. So sagte er in einem Bortrag,
den er am schweizerischen Naiffeisenverbandstag vom Jahre 1916

gehalten hat:
„Es ist vorauszusehen, daß nach dem Kriege ein gewisser Zug

in die Landwirtschaft zurück sich geltend machen wird. Kommen
dann gute Produktenpreise, so steht der Beginn weiterer
Güterspekulation in Aussicht. Stellt sich nachher der Rückschlag ein, so

werden die Erwerber dieser Liegenschaften vielleicht während
Jahrzehnten unter ihrer falschen Rechnung zu leiden haben. Räch
dem 70er-Kriegc hatten wir dieselbe Erscheinung und die schlimmen

Folgen machten sich bis in die 9ver-Jahre hinein bemerkbar.
Es wird eine wichtige Aufgabe und Pflicht der Banken sein, durch

Zurückhaltung im Kredite den Anfängen zu wehren, indem nicht
über öl)—96 A des Ertragswertes hinaus belehnt wird."
And in den ersten Nachkriegsjahren rief Laur mit allem

Nachdruck: „Schulden abzahlen ist die beste
Spareinlage !"

Meine Herren!
Die Geldinstitute müssen — wenn sie nicht nur bequeme

Gcldverteilcr, sondern wahre Förderer einer gesunden Bolks-
wirtschaft sein wollen — Erziehungsinstitute sein, d. h. den

Schuldner zu rationeller und damit sparsamer Bewirtschaftung
erziehen. And dazu gehört vor allem ein zweckmäßiges
Amortisationswesen. Hätte man in den guten Nachkriegsjahren mehr
ans Schuldcnabzahlen gedacht, statt über die Verhältnisse hinaus
zu leben, nur für verhältnismäßig wenig solide Landwirte würden

heute die Zinsen unerschwinglich sein. (Fortsetzung folgt.)

Der italienische Schulze-Delitzsch,
Aniv.-Prof. Z^uigi luzzatti und seine

Voltsbanîen.
v. P. M. L.

In Italien war das Bedürfnis nach Befreiung des kleinen
Geschäftsmannes, des Handwerkers, der kleinen Beamten und
Angestellten aus den Polypenarmen des Wuchers und der Bedrückung,
jener des Bauern und des Landvolkes überhaupt aus dem herrschenden
wirtschaftlichen und moralischen Elend, das durch die, namentlich in
Oberitalien grausame Opfer fordernde Volkskrankheit, die „Pellagra"

und die vielen Auswüchse im Kolonats- und
Kleinpächterwesen verschärft wurde und keine Aussicht auf eine Besserung

zeigen wollte, um die Mitte des letzten Jahrhunderts besonders
groß und schwerwiegend. Die „Pellagra", eine Art Aussatz mit Fieber-
erschcrnungen, Kräfteverlust, Lebensüberdruß, der sich in vielen Fällen
bis zum Selbstmord steigert, machte Jahr für Jahr Tausende von
Bauern und Landarbeitern arbeitsunfähig: zum großen Schaden der

Volkswirtschaft und zur Plage für die öffentliche Fürsorge. Anfangs
1886 zählte man in Italien rund 120,000 Pellagrakranke. Vorher dürften

es noch mehr gewesen sein; strenge Erhebungen über diesen Gegenstand

stehen uns nicht zur Verfügung. — Daß das Landvolk unter
solchen Verhältnissen Hilfe dringend brauchte, und daß es sich nicht
selbst helfen konnte, noch den Mut und den Willen aufbrachte, sich selbst

zu helfen, wird jöder ruhige Beobachter einsehen. Die Hilfe mußte also
moralisch und wirtschaftlich, von „außen" kommen. And sie kam, indem
hervorragende Männer, Geistliche an erster Stelle, Professoren, Aerzte,
auch Großgrundbesitzer usw., sich des armen Volkes kräftig annahmen
und nach Mitteln und Wegen suchten, um der großen Not zu steuern
und um das Volk moralisch und wirtschaftlich zu heben! And wie in
Deutschland, so finden wir auch in Italien — Venctien und die
Lombardei kommen in erster Linie in Betracht — bald zwei Richtungen
sozialreformerischcr Bestrebungen sich bemerkbar machen, die sich im
Laufe der Jahre deutlich von einander abgrenzen und — das ist das

Erfreuliche dabei — von denen eine jede prächtige Erfolge auf ihr Konto
buchen konnte; teilweise auch heute noch buchen kann: Luzzattis
Volksbankcn und Don Ccruttis Raiffeisenkassen.

Der Mann, der den Gedanken der Selbsthilfe und den

Willen z u r S c l b st h i l fe ins Volk Oberitaliens zuerst und dann

ganz Italiens brachte, war Anivcrsitätsprofessor Dr. L u i gi
Luzzatti (geb. 1841 in Venedig, gestorben 1927 in Rom), später
Finanzminister, Ministerpräsident und Senator, ein Mann, der unter

den Soziologen und Finanzstaatsmälmern einen Wellruf genoß. Luigi
Luzzatti studierte seinerzeit auch in Berlin, ungefähr zur Zeit als
Schulze-Delitzsch sein Buch „Kapitel zu einem deutschen Arbeiterkatechismus"

herausgebracht hatte (136Z), das als abklärend für das deutsche

Genossenschaftswesen gelten darf. Dieses und andere, früher erschienene

Bücher Schulze-Delitzsch's, machten Luigi Luzatti mit den Bestrebungen
dieses Mannes bekannt. Er hatte, wie er dem Verfasser dieser Aufsatzreihe

1906 persönlich — im August in Trient (Welschtirol) und dann
im Oktober in Mailand, anläßlich des 5. Kongresses der italienischen
wirtschaftlichen Institutionen — mitteilte, alle erreichbaren Veröffentlichungen

Schulze-Delitzschs, aber auch A. Hubers und I. Lassallas,
eingehend studiert und dann einige Genossenschaften Schulze-Delitzschs bei

ihrer Arbeit, an Ort und Stelle, verfolgt. Mit Schulze-Delitzsch war
er persönlich in Berührung gekommen. Die Frage der ländlichen
Darlchensvereine beschäftigte ihn vorerst nicht; er war Städter, und
er wollte vor allem einmal um das Wohl der städtischen Handwerker,
Kleinkäufleute, Beamte und Angestellten und Arbeiter besorgt sein.

And dann die Bauern unbeschränkt an seinen zu gründenden Genossenschaften

teilnehmen lassen. Als Student in Deutschland, hatte er in
Naiffeiscn, von dessen Bestrebungen er gehört hatte, mehr einen
Mitarbeiter Schulhe-Delitzschs erblickt, so daß für seine Absichten Schulze-
Delitzsch ihm genügen konnte. Als Frucht des von jugendlicher
Begeisterung und Liebe zu Volk und Vaterland getragenen Bestrebens,
dem städtischen Mittelstand zur Selbsthilfe an die Hand zu gehen,
entwickelte sich in Luzzatti recht bald der Entschluß, eine den italienischen
besonderen Verhältnissen angepaßte Art der Schulze-Dclitzschen
Vorschuß- und Kreditgenossenschaften ins Leben zu rufen. So entstanden in
den Jahren 1864/65 die „Banche Popolari" (Volksbankcn).
Luzzatti machte damit dem italienischen Volke die Schulze-Delitzsch-
Volksbanken und Kreditgenossenschaften genießbar und nutzbringend,
in dem er sie „in wenig industrialisierte und unbemittelte Kreise
verpflanzte, eben in italienisches Milieu, wo viele kleine und mittlere Städte
nicht von der Industrie, sondern von der Landwirtschaft und dem Handwerk

abhängig sind". Zur gleichen Zeit ungefähr wurden — von anders

gerichteten Männern — die „Banche del Popolo" (sinngemäß: Banken

für das Volk!) gegründet, welche sich, als Aktienbanken,
verhältnismäßig rasch verbreiteten. Sie litten aber auch recht bald Schiffbruch,
hauptsächlich, weil die ganze Verantwortung ausschließlich bei der

Generaldirektion in Florenz lag. Dadurch gerade wichen diese Aktienbanken,

trotz ihrem vielversprechenden Namen, deutlich von den durch

Luigi Luzzatti mit Nachdruck und Zähigkeit vertretenen Grundsätzen

Schulze-Delitzsch's ab. Dieser, und mit ihm Luzzatti, wollte die

Verantwortung nicht auf die einzelnen Banken, sondern auf die einzelnen

Mitglieder derselben ausgedehnt wissen. And zwar die

„unbeschränkte Verantwortung"; bei Schulze-Delitzsch die

unbeschränkte Haftung für alle! Sobald es die Generaldirektion der

„Banche del Popolo" in Florenz mit ihrer Verantwortlichkeit nicht

mehr ernst nahm — es ist das in unseren Tagen und bei großen Banken

außerhalb Italiens auch so geschehen — waren die einzelnen Institute

geliefert. Sie verschwanden von der Bildfläche; nicht ohne ein

bitteres Andenken hinterlassen zu haben.

Die „Banche Popolari" hingegen, also die nach dem Muster
Schulze-Delitzschs italianisierten und demokratischen Volksbanken lebten

und verbreiteten und entwickelten sich nach und nach in ganz Italien,
weil ihr Gründer, Prof. Luigi Luzzatti, es dank seines Ansehens, das er

unbestritten genoß, verstanden hatte, alle von ihm ins Leben gerufenen
Volksbankcn an seine Person zu fesseln. Wenn diese Banken, trotz der
schlimmen Erfahrungen, die das Volk mit den „Banche del Popolo"
hatte machen müssen, lebten und gediehen, so ist das größtenteils dem

Einfluß zu verdanken, den Luzzatti auf alle Kreise ausübte, dann aber

auch den weisen Vorsichtsmaßregeln, mit denen er von Anfang an seine

Volksbanken umgeben hatte. Anter steter und geschickter Berücksichtigung
der Amgebung, in der sie ihre Tätigkeit entfalteten. Er hatte u. a.

festgesetzt:
g.) daß die Genossenschaftsanteile (keine Aktien!) auf den Namen

des Genossen lauten müssen und daß sie nur mit ausdrücklicher Erlaubnis

des Vcrwaltungsrates (Vorstand) übertragen werden dürfen;
b) daß die Genossenschaftsanteile so klein wie nur möglich sein

sollen und daß die Einzahlung derselben auch in kleinen Raten
geschehen könne, damit es auch ärmeren Personen ermöglicht werde, der

Volksbank beitreten zu können;
e) daß die Anzahl der Genossenschaftsanteile, die an einen einzelnen

Genossenschafter abgegeben werden, möglichst beschränkt sein soll;
à) daß jeder Genossenschafter, ohne Rücksicht auf die Anzahl der

von ihm besessenen Genossenschaftsanteile, an der Generalversammlung
der Volksbank n u r c i nc Stimme haben dürfe;
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o) daß das Tätigkeitsgebiet einer Volksbank nicht größer sein solle
als jenes der Stadt oder des Bezirkes oder höchstens der Provinz, m
der sie ihren Sitz hat. Die Spargelder sollen im Tätigkeitsgebiet
der Bank Verwender werden, nicht in entfernteren Gegenden. Die
Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Kreditsuchenden soll damit nach

Möglichkeit erleichtert werden;
k) daß jede einzelne Volksbank, obwohl sie nach gemeinsamem

Statut und nach gemeinsamen Verwaltungsvorschristen verwaltet und
geleitet wird, ihre absolute Selbständigkeit und
Unabhängigkeit — und folgerichtig auch ihre Verantwortlichkeit

— unter allen Umständen zu wahren habe.

(In den Bestimmungen unter e) und k) erblickte Luigi Luzzatti den

sichersten Schutz für das Bestehen und Gedeihen seiner Volksbank!)
Luzzatti selbst verfolgte die zunehmende Entwicklung seiner Volksbanken

ununterbrochen wachen Auges. In seinem Herzen brannte,
einem heiligen Feuer gleich, seine große Liebe für die Verwirklichung
des genossenschaftlichen Kreditwesens zu Gunsten
des Volkes. Er verfolgte mit eisernem Willen den einmal
eingeschlagenen Weg, der immer näher seinem Ziel ihn führen sollte, d c m
Volke seinen Kredit als Prämie seiner Sparsamkeit

zugänglich zu machen. Damit suchte er Schulzc-Dclihsch so nahe
als möglich zu kommen.

Auf das hin zielten neben Aufsähen und Vorträgen Luzzattis
verschiedene und häufige Veranstaltungen großen Stils mit vorwiegend
belehrendem Charakter, namentlich die Kongresse der
Volksbanken, wie z. B. jener von Bologna in den Tagen vom 17. und 18.

Oktober 1386, von welchem der als Vorkämpfer für die Einführung
der Raifffeisenkasscn bekannte Universitätsprofessor Senator
A. Rossi schrieb: „Mit größter Freude müssen wir das verstärkte
Wiederaufleben der Volksbanken begrüßen welche ihrem Namen, den ihnen
der Gründer wohlüberlegt gegeben hat, immer mehr Ehre machen. In
Wahrheit! Luzzatti unterläßt es nicht, sie hier zu Gunsten der Wasscr-
geschädigten des Po, dort für die Holzarbeiter und für die Schriftsetzer

von Bologna, für die Keramik-Arbeiter von Imola und für die

Bauernbäckereien des Pfarrers Anelli auf den Plan zu rufen. Und
mit seinen Theorien über den Wucher und die Mittel, ihn zu
bekämpfen, dann wieder mit seiner Propaganda für die örtlichen Banken-
Verbände, und mit seinen Bemühungen für die Schaffung und
Ausbreitung von Filialen und Einnehmcreicn der Volksbankcn, arbeitet er

unermüdlich und zielbewußt weiter. Namentlich erfreulich entwickeln sich

die Filialen der Volksbank von Lodi in ländlichen Gegenden

; eine weitere Gründrmg solcher Filialen in ländlichen Bezirken
wird gegenwärtig von der Volksbank in Mailand studiert."

Im gleichen Bericht faßt Rossi die von den Volksbankcn bis zum
Kongreß gemachten Fortschritte und Erfolge zusammen, sowohl
bezüglich ihrer Anzahl, der Zunahme des Genossenschaftskapitals, als auch

bezüglich der getätigten Geschäfte. Nachstehend einige Zahlen, die der

Schreibende aus den Veröffentlichungen des Ministeriums für Ackerbau,

Handel und Industrie seinerzeit entnommen hat und worüber ihm
Ministerpräsident Prof. Dr. Luigi Luzzatti in liebenswürdigster Weise
persönlich noch Erklärungen abgegeben hatte.

Im Jahre 1880 gab es in Italien 140 Volksbanken, während das

Jahr 1870 deren nur 50 aufwies. 1908 zählte man 736 Volksbanken.

Auf Grund einer 1908 bei 690 Volksbankcn durchgeführten Umfrage
ergab sich, daß in ganz Italien auf rund 46,000 Einwohner eine Volksbank

kam und daß jede Volksbank im Durchschnitt 726 Mitglieder zählt.
Die größte Volksbank Italiens, Mailand, hatte damals rund 25,000

Mitglieder. Die meisten Volksbanken, und auch die besten, zählt
Oberitalien, namentlich die Lombardei.

Für den Raiffeisenfreund ist namentlich beachtenswert die

Zusammensetzung der Mitglieder dieser Volksbanken
Luzzattis. Trotzdem im Jahre 1908 rund 1500 Naiffcisenkassen in Italien
bestanden, setzten sich die Mitgliederbestände der Volksbanken zum
größten Teil aus Bauern, kleinen Grundbesitzern und Landarbeitern
zusammen. Von den rund 500,000 Mitgliedern, die die öffentliche
Statistik von 1911 für die 690 erfaßten Volksbanken ausweist, waren
rund 110,000 Kleinbauern, 24,000 Landarbeiter, 116,000 Handwerker,
Krämer, kleine Industriell^, 42,000 städtisch« Arbeiter und 83.000

Beamte, Angestellte und Angehörige anderer Berufe.
Entsprechend den Vorschriften Luzzattis fußen die Volksbanken auf

Genossenschaftsanteilen in der Höhe von 5 bis 100 Lire.
Die kleinen überwiegen. Das Jahr 1908 erzeigte einen durchschnittlichen

Stand von rund 514 Anteile auf jedes Mitglied. Anteilscheine
und Reserven der 690 befragten Volksbanken betrugen 1908 rund 156

Millionen Lire, was deutlich für die Gesundheit derselben spricht. Ge-
noffenschästSkapital und Spareinlagen machten im gleichen Jahre eine

Milliarde und 130 Millionen Lire aus, was einen Durchschnitt pro
einzelne Volksbank von 1 Million und 600,000 Lire ergibt. Die
Landwirtschaft wird von den Volksbanken Luzzattis weitgehendst betreut!
An Vorschüssen und Diskontierungen hatte sie 1908 fast eine halbe
Milliarde Lire erhalten. Ebenso genießen die landwirtschaftlichen
Genossenschaften die weitgehendste Beachtung und Unterstützung von Seite
der Volksbanken. Der gute Geist Luzzattis zeigt sich besonders schön in
der Fürsorge der Volksbankcn für ihre Angestellten. Im Jahre 1908

stunden in 168 Volksbanken rund 7 Millionen Lire für
Pensionen und Hilfen bei Unglücksfällen usw. bereit und rund 550,000 Lire
für Wohltätigkeits- und kulturelle Zwecke wurden ihrer Bestimmung
zugeführt.

Prof. Dr. Luigi Luzzatti wollte sein armes aber braves italienisches

Volk in den arbeitenden Schichten M seinem eigenen Finanzmann
und Bankier machen. Und es ist ihm gelungen. Heute verwalten die

Volksbankcn Italiens mehrere Milliarden Lire Spargcldcr ihrer
Mitglieder, wie sie auch wieder Milliarden Lire in Form von Darlehen,
Vorschüssen, Diskontierungen usw. an die eigenen Mitglieder
abgeben können. Dadurch ermöglichen sie dem kleinen Mann: Arbeiter,
Handwerker, Kleinbauern usw. den Aufstieg zur wirtschaftlichen
Selbständigkeit, und helfen mit, ein seßhaftes und zufriedenes Volk schaffen.
Durch ungezählte Filialen und Einnehmcreicn, um deren Verbreitung
Luigi Luzzatti unermüdlich bemüht war, gelangen die wirtschaftlichen
und moralischen Auswirkungen und Dienste seiner Volksbankcn bis ins
kleinste Dörfchen und Städtchen hinaus. Und daß in den großen Städten
die Volksbanken Luzzattis nicht der Spekulation der großen Aktienbanken

zum Opfer fallen, dafür sorgt in bester Weise die gewaltige
Mitglicdcrzahl solcher Volks-Großbanken, die damit befähigt sind, sich

durchzusetzen, sich mit Erfolg zu wehren, wenn es notwendig ist. Denn
die Mitglieder sind die Bank, nicht etwa der Vorstand oder die

Vcrwaltungsratsmitglieder.
Welch hohen Wert den Volksbankcn (heute gegen 900) und dem

von Luzzatti vertretenen Genossenschaftswesen auch als Mittel zur
Bekämpfung und allmähligen Ausrottung der Volkskrankheit „Pellagra"
und ebenso als willkommener Helfer zur Regelung des Kolonatsvcr-
hältnisses und deren traurigen Folgeerscheinungen bcigcmcssen wurde,
möge zum Schluß unserer sehr unvollständigen Abhandlung über die
Volksbanken Luigi Luzzattis ein Zeugnis des berühmten italienischen
Irrenarztes und Universitäts-Proscssors Dr. Cesare Lombroso (1836
bis 1909) deutlich machen. Prof. Lombroso schreibt in seinen „Studien
zur amtlichen Untersuchung der Pellagra in Italien" (1883): „Aber
jener Schulze-Delihsch Italiens, Professor Dr. Luzzatti, wies einen

anderen Weg als diesen (er meint damit den Vorschlag, die runv
120,000 Pellagrakranken, die sich damals in Italien vorfanden, mit
Gclduntcrstützungen des Staats zu bedenken), einen sicherern
und weniger demütigenden Weg für alle, indem er dem

armen Volke das auf Gegenseitigkeit, auf Selbsthilfe beruhende G e -

nossenschaftswesen und speziell seine Volksbanken
schenkte, wo der Arme sich selbst Hilfe schafft, ohne von jemandem
abhängig zu sein.'

â eines Aahres Gartenarbeit.
Jetzt wiegt sich die Erde im Winterschlaf. Und doch ist

dieser Ausspruch in Wirklichkeit eine Täuschung. Auch die

ruhig kalten Wintertage sind Gcburts- und Entfaltungsstunden
an Baum und Strauch, an Knospen und an Wurzeln unter der

Erdoberfläche. Die Natur hat für unsere Augen nur den Laden

gesperrt und die Nollbalken herabgelassen; aber dahinter wird
bereits treue Ware ausgepackt und es werden die Fächer zum
Brechen gefüllt. And weil daher eigentlich das Leben in der

Natur nie tot ist, so regt der Garten zu jeder Jahreszeit zum
Betrachten und zur Arbeit an. Im Gemüsegarten lassen sich

bei offenem Wetter immer leere Beete brcitschollig umgraben,
eingewinterte Gemüse putzen, Dünger streuen, braches Land mit
Jauche bewässern. Eine lohnende Arbeit ist auch das Durchsetzen
des Komposthaufens mit Aehkalk. Etwas Winterarbcit im
Gemüsegarten ist nicht nur dem Boden behaglich, nein, mich unser

Körper profiliert davon. Keine Sonne vermag jetzt die verschiedenen

Schlacken unserer Organe durch den Schweiß abzusondern.
Arbeit mit Tiefatmen in reiner Winterluft hilft der
Gesunderhaltung des Körpers, besonders der Organe unseres

Blutkreislaufes. Die Arterienverkalkung soll eine der häufigsten
Erkrankungen alternder Leute sein. Ein erfahrener Azt hat kürzlich
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in einem Vortrag darauf hingewiesen. And als er das beste Heil-
und Vorbeugungsmittel nennen wollte, da ging schon der Zuruf
aus dem Publikum: „Knoblauch!" Aber der erfahrene und robuste
Sechziger nannte ein viel einfacheres Mittel: Tägliche Tief-
atmung. Er wies besonders darauf hin, daß die Mönche in
den buddhistischen Klöstern darum so alt werden, weil ihnen zu
den täglichen Gebetverrichtungen soviele körperliche Aebungen
mitvcrschrieben werden (Rumpfbeugen und Rumpfstrecken,
Kauern, Liegen). Glauben wir es nur, daß auch den
Stubenarbeitern von heute eine gelegentliche Arbeit im Nordwind
gepeitschten Gemüsegarten gut tut, ein sonntäglicher Marsch auf
eine sonnige Höhe. Wir werden in lins eine Wohltat fühlen,
auch wenn unserm Alter das Erlernen des Skifahrens .abgeht.
Darum waren auch die Drescher um die Jahrhundertwende trotz
der Arbeit in Staub und Schmutz so gesunde Kerle, weil ihnen
die stundenlange strenge Bctätigung ein Tiefatmen aufnötigte.
Also, schon unserm Körper zulieb wollen wir die winterlichen
Arbeiten im Gemüesgarten nicht vernachlässigen.

Im Blumengarten begegnen wir immer noch ctwclchen
Aufräumungsarbciten. Kommen diese jetzt unter die Finger, so

ersparen sie zur Frühlingszeit manche freie Stunde für wichtigere
Arbeit. Die Blütcnsträuchcr erwarten im letzten Iahresmonat
einen vernünftigen Schnitt. Dabei sollen wir immer bedenken,

daß Rhododendren, Mahonien, der Feuerdorn, Flieder und
Deutzien nur eine Auslichtung ertragen. Die Obstbäumc
verdienen besonders Heuer eine liebevolle Behandlung zum Abschluß
eines so reichen Fruchtjahres. Es gibt Gegenden, da der hinterste
Apfelbaum ausgelichtet und ausgeputzt, vom Moos gesäubert
und von gerissenen Aesten befreit wird. Aber noch vielerorts
schaut man diese Arbeit noch als eitel Luxus an. Der Baum trägt
ja wieder, wenn's am Jahr ist. Das mag fein, aber er altert auch

vorzeitig. Es geht ihm wie einem Menschen, der sich nicht pflegt,
keine Hygiene kennt. — Schenken wir auch den Beerensträuchern
etwelche Aufmerksamkeit. In Lagen, wo Brombeersträucher leicht
zurückfrieren, legt man die Ranken zu Boden und gibt ihnen mit
Trannreisig oder Stroh etwas Schutz. Erdbeeren sind mit strohigein

Mist, nährender Torfmullerde oder lockern Kompost zu
bedecken. And zum Schluß möchten wir wiederum auf rechtzeitige
Fütterung der lieben Singvögel aufmerksam machen, die uns
einen langen Winter wieder beistehcn im Kampfe gegen das

Ungeziefer an Baum und Strauch. Vielfach herrscht die

Meinung, diese Fütterung habe erst mit Beginn des Tiefwintcrs
einzusetzen, wenn die ersten Amseln erfroren unterm Baum liegen.
Schon mit dem Laubfall wird bei manchem Sänger in Feld und
Hag das Futter knapp. Er zieht sich aus dem bisherigen Revier
zurück, kommt zu unsern Beharffungen. Wo er sich he iniisch fühlt,
da bleibt er gern dankbar den langen Winter hindurch. And noch
eine Bitte! Füttern wir am frühen Morgen. Das sind die bangen
Hungcrstunden für die Bogelwelt, dann brauchen sie fettreiche
rind wärmcbildende Nährstoffe. Ein bestes und billigstes Futtermittel

ist immer noch der Hanfsamen. Auch Sonnenblumenkerne,
die wir selber gesammelt und aufbewahrt, Kürbiskerne, Nußkcrne
sie sind mit ihrem Fettgehalt den gefiederten Freunden die
bekömmlichste Nahrung. Gesalzenes Fleisch und ebensolches Fett
gehört nicht auf den Futtertisch, denn Salz regt zu Durst an,
Durst zum Kaltwasscrtrinken, und letzteres ist dem empfindlichen

Vogelmagen nicht zuträglich.
Und nun scheidet wieder ein Jahr. Bereits blüht schon die

Christrose im Garten, mahnt an Weihnachten, an ein neues

Kalenderjahr. Was wird es bringen? Sicher wird es wieder
Blumen schenken, mehr oder weniger Gemüse auf den Küchentisch

stellen, Beeren liefern, Grünkraut in die Suppe legen. So
haben wird noch jedes Jahr gehofft. Ansere Hoffnung ist noch
nie ganz unerfüllt geblieben. Es mag in diesem und jenem Garten
eine Mißernte geben, ein Hagelschlag frohe Hoffnung täuschen,
eine Augezicserplage ein Beet vernichten. Der Großteil unserer
Aussaaten wird aber wiederum hundertfältige Früchte reifen.
Der Garten ist immer noch die schönste Lotterie, denn er wirft
sichere Treffer in den Schoß, und kein Ziehungstermin muß da

hinausgeschoben werden. Ein wohlgepflegter Garten bleibt ein¬

mal ein sicheres Glück, eine tägliche Freude, ein sich immer
änderndes Bild, ein Stück Naturgeschichte und Bringer neuer
Erlebnisse. Seine Freuden leuchten an unsere Fenster. Vom Garten
trinken wir den Born eines gesundheitlichen Schaffens, ernten
die gesundeste Kost. Garten ums Haus, sei uns Freund und
Weggenosse auch im kommenden Jahr! Darum auch auf den
Weihnachtstisch eine rotblühende Cyclame, eine farbenbunte Orchidee,
einen kautzigen Kaktus. Dazu aber jedem Blumenfreund viel
Glück und Gottes Segen ins täglich sich rasch nahende Jahr 1938.

Ein Sträußchen Glücksklee und ein Korb Vergißmeinnicht ist

jedem wackern Raiffcisenmann von Herzen für viel uneigennützige

Jahresarbeit von Herzen zu gönnen. I.E.

Tur Wirtschafts- und GeldMarktlage.
Der Aufschwung, der im ersten Halbjahr 1937 in der

Weltwirtschaft zu beobachten war, hat sich seither merklich verlangsamt.
Dagegen find die Krisenbefürchtungen, die an die New Borker
Börsenkursstürze der vergangenen Monate geknüpft wurden,
glücklicherweise nicht gerechtfertigt worden. Charakteristisch für
das zu Ende gehende Jahr ist der fast allgemein recht gute

Ernteaussall bei den meisten pflanzlichen Erzeugnissen, was u. a.

in einem ziemlich durchgängigen Sinken der Großhandelspreise
seinen Niedcrschlag gefunden hat. In den meisten Industrieländern

ist ein weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit
festzustellen, so daß man von einem Wirtschaftsjahr mit erheblicher
Allgemcinverbcsscrung sprechen kann. Nicht ausgeschaltet sind

allerdings einige, die wirtschaftliche Entwicklung störende
Politische Faktoren, wie der vorübergehend in ein ruhigeres Stadium
getretene Bürgerkrieg auf der pyrcnäischen Halbinsel und der

chinesisch-japanische Krieg. Anabgeklärt sind auch die Auswirkungen

des Ausscheidens Schachts aus dem deutschen Wirtschaftsministerium,

eines Mannes von Format, und desjenigen
deutschen Ministers, der im Ausland hohes Ansehen genoß. Auch der

Staatsbaukcrott Brasiliens wirft Schatten, während die

zahlreichen Ministerzusammcnkünfte und Geheimkonferenzen Schlüsse

teils wirtschaftlicher, teils politischer Natur zulassen und eine

immer deutlicher in Erscheinung tretende Blockbildung der fafzistisch

regierten Staaten erkennen lassen.

Am internationalen Geldmarkt, wo die Flüssigkeit anhält
und in den Ländern, die ihren Auslandsverpflichtungen stets

»achgekommen sind und damit Kredit und Vertrauen genießen,

besonders ausgeprägt ist, sind in den letzten Wochen wenig
Veränderungen vorgekommen. Hervortretend ist lediglich die Festigung

der französischen Valuta, in Verbindung mit teilweise
wiedergekehrtem Vertrauen in die Regierung und gewisser

Rückwanderung der Fluchtgelder. Die Dauerhaftigkeit der Besserung

ist indessen immer noch unsicher, solange es Frankreich nicht
gelingt, durch Anpassung der Produktionskosten exportfähiger zu
werden und das chronische Hände lsbilanzdefizit herabzumindern.
Der Kapitalmarkt ist durch relativ geringe Emissionstätigkeit
und niedrige Obligationenrenditc gekennzeichnet. In Schweden

erzielte z. B. eine 3 A-Anleihe der Staatshypothekenbank mit
69jährigcr Laufzeit einen guten Erfolg, in New Bork werfen

mittelfristige Staatsbons 2,65 A ab.

Die S chweizhat an der allgemeinen Besserung der
Wirtschaftslage regen Anteil. Insbesondere blickt sie auf ein recht

gutes Landwirtschaftsjahr zurück. Aber auch in der Industrie ist

auf Grund des Beschäftigungsgrades eine andauernde Erleichterung

erkennbar. Wenn auch die Arbeitslosenzisfer in den letzten

Monaten, größtenteils saisonbedingt, wieder um 19,990 auf
liber 69,999 gestiegen ist, steht sie doch um ein Drittel tiefer als
im Vorjahre. Relativ am wenigsten hat das Baugewerbe, mit
den» das Schicksal weiter Handwerker- und Gewerbekreife
verknüpft ist, gewonnen. Der schweizerische Großhandels - Index,
der die Produzenten- oder Importpreise der wichtigsten
Nahrungsmittel, industriellen u. landwirtschaftlichen Roh- u. Hilfs
stoffc umfaßt, steht bei 111 wieder 2 Punkte tiefer als im Mär-
diescs Jahres, jedoch 14 Punkte höher als vor der Abwertung
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vom September 1936. Der amtliche L-ebenskosteàdex notiert
138 Punkte oder 2 Punkte mehr als im März dieses Jahres und
8 Punkte mehr als vorder Abwertung. Die Verteuerung ist also
in mäßigeren Grenzen geblieben, als erwartet wurde und steht
in engem Zusammenhang mit der Lockerung der Preise für die

Welthandelsartikel.
Der einheimische Geldmarkt zeichnet sich nach wie vor

durch eine beispiellose Flüssigkeit aus. Trotzdem auf Veranlassung

der Nationalbank ab Mitte November gegenüber Aus-
landsgeldorn Abdrängungsmaßncchmcn getroffen worden sind und
eine 296 Millionen-Frankon-Anleihe an Frankreich liberiert
wurde, ist von einem Nachlassen der Geldsüllc nichts zu spüren.

Vorläufig hat sich die offizielle Ainslosigkeitscrklärung für
ausländische Sichtguchaben und die Kommissionsberechnung für
nicht fest angelegte Auslandgelder lediglich in einer stärkeren
Nachfrage nach festverzinslichen Inlandpapiercn gezeigt, was die
Kurse zu neuerlichem Ansteigen brachte und die Durchschnitts-
Newdite der Staatspapiere sogar z. T. unter 3 A herabdrücktc.
Die unverzinslichen Girogeldcr bei der Nationalbank bewegen
sich nach wi vor um die Rckordzisfcr von Fr. 1800 Millionen
hcvtlm und es sind gegen Jahresende neuerliche Erweiterungen
vorauszusehen. Solange nicht sichere und besser verzinsliche An-
lagen im Ausland winken und der durch Vudgctausglcich und
gebesserte Wirtschaft neu gestärkte schweizerische Staatskrcdit er-
halten bleibt, ist mit einem A m schwang kaum zu rechnen, viel-
mehr eine längere Periode flüssigen Geldstandes mit niedrigen
Zinssätzen zu erwarten. Mchr und mehr macht sich das Lieber-
wiegmr des Geldangebotes gegenüber der Nachfrage bei den
Banken, insbesondere den auch in der Krifcnzeit intakt gebliebenen

Instituten bemerkbar. Dadurch und weil das Jahresende
naturgemäß in besonderer Weife zur Neuorientierung in der
Zinspolitik veranlaßt, beanspruchen gegenwärtig die bezüglichen
Verlautbarungen maßgebender Institute besonderes Interesse.
Die Kantonalbanken nehmen Obligationengelder zu 3 bis höchstens

3HH A bei verhältnismäßig langfristiger Bindung (4—8
Jahre) und zinneist mir in stark beschränkten Beträgen entgegen.
Beim Sparzins zeichnet sich die Tendenz ab, noch bis höchstens
5000 Franken 3 A zu bewilligen, bei höheren Guthaben jedoch
nurmehr A, A oder gar nur noch 2 F. Daß Konto-
Korrent-Guthaben, die schon bisher nur noch Iss—I F Zins
erhielten, fortan nahezu zinslos ausgehen werden, ist anzunehmen.
Bis weit in ländliche Kreise hinein verstärkt sich die Ansicht, daß
die Zinssätze auf einem Niveau angelangt seien, das ohne
Beeinträchtigung schutzwürdiger Gläubigerinteressen keine weitere
namhafte Reduktion mehr ertrage. Nicht nur der Kleinrentner,
der sich durch Fleiß und Sparsamkeit Rücklagen für die Tage
des Alters geschaffen hat, wird um seinen schwindenden Kapital-
ertrag besorgt, sondern auch Stiftn,rgen, Pensionskassen,
Versicherungen, Korporationen, die aus den Fondserträgnissen ihre
laufenden Auslagen bestreiken müssen, werden bei allem sozialen
Verständnis gegenüber dem Schuldner nachdenklich und finden
ein gewisses Kalt für geboten. Trotzdem, und obschon in weiten
Schuldnerkreisen, insbesondere aber dank gebesserter Wirtschaft
auf den heute vorherrschenden 4Argen Kypoth^ar-Zinssatz kein

besonderer Druck ausgeübt wird, ist es doch verständlich, wenn
auch in Kreisen, die nicht von Zinsabbaudebatten leben, ein
Nachgeben >der Schuldzinssätze erwartet wird, d. h. der 3?4 A ige
Hypothekar-Zinssatz, wie er innert der letzten 130 Jahre nur
Mitte der 90er-Iahre für kurze Zeit maßgebend war, in den
Erwartungsbereich rückt. Angekündigt hat ihn die Glarner
Kantonalbank auf àlde dieses Jahres. Sie steht jedoch verständlicherweife

unter ihren Kolleginnen allein auf weiter Flur und kann
die Reduktion nur deshalb vornehmen, weil sie als einziges
kantonales Institut keine Obligationen herausgibt, vielmehr den
gesamten Kreditbedarf (darunter auch die Hypothekardarlehen) mit
Spar- und Konto-Korrent-Goldern befriedigt, während alle
anderen Kantonalbanken durch Obligationenbestände, die noch

längere Zeit zu ^durchschnittlich wenigstens 3^ A verzinst werdeil
müssen, gehemmt sind. In den kantonalen Parlamenten ist beim
auch in letzter Zeit verschiedentlich im Hinblick alls dieses Mo¬

ment und wegen der Pflicht, dem Staat namhafte Gewinnabllc-
ferungen zu machen, die Unmöglichkeit eines sofortigen Abbaues
unter 4 A betont worden. Mitbestimmend war auch der Ausstand,
daß für relativ große Bestände verzinslicher Gelder jegliche
Verwendungsmöglichkeit fehlt und dadurch tagtäglich namhafte Verluste

entstehen, die anderweitig wieder eingebracht werden müssen.

Die Geldabondanz bei den Kcmtonalbanken färbt auch in
zunehmendem Maße auf die Mittel- lind Lokalbanken, aber auch

alss die Naiffeifenkafscn ab.

Am bei dem im Laufe des Jahres 1938 eintretenden
Schuldzinsabbau nicht gehemmt zu sein, ist es notwcudg, daß ungc-
säumt durch Anpassung der Glänbigerzinse
vorgearbeitet wird. Für Ncuanlagen und Konversionen
von Obligationengevdern sind 3>ss F, höchstens aber 3ff> A zu

bewilligen, wobei auf möglichst langfristige Titel (4—3jährige),
zu achten ist. Gegenüber größeren Posten neuer Gelder, denen

nur eine Gastrolle zuzutrauen ist, soll starke Zurückhaltung geübt
werden. Der Sparzins ist mit 1. Januar 1938 allgemein auf 3 A

zu reduzieren, während für Konto-Korrent-Geldcr nurmehr ein

Sah von 2—2fssF> gerechtfertigt ist. Mit der Neufestsetzung der

Schuldzinssätze soll bis zum Vorliegen der Iahrcsrcchnung 1937

zugewartet werden, in der Meinung, auf einen geeignet
erscheinenden Zeitpunkt des neuen Jahres, vielleicht 1. Mai, eine
Reduktion von hs A auf du heutigen, größtenteils unter den Bank-
normen stehenden Konditionen eintreten zu lassen. Dabei wird
dann auch, u. zwar besonders bei großen Kapitalposten, die

halbjährliche Verzinsung, wie sie schon bei einer Reihe von Kassen

zur Zufriedenheit der Schuldner besteht, zu erörtern und cinzu-
führen sein.

Etwas von den Peimsparbüchsen.
Am die Jahreswende herum können wir jeweilen beobachten, daß

die Kinder, wenn sie ihre Patengeschenke bekommen haben, zu ihrer
Sparbüchse greifen und dann zur Raisfeisenkasse oder Bank wandern,
um sie leeren zu lassen.

Es gab eine Zeit, wo solche „Sparkässeli", wie der Volksmund sagt,
noch nicht existierten, und diese liegt gar nicht so weit zurück, vielleicht
etwa 25—30 Jahre. Die Verbandskasse führte diese im Jahre 1915 ein.

Früher verwendete man einfach ein Drückli, in das die Sparbatzcn
hineingelegt wurden, welches aber leider keinerlei Sicherheit gegen „Lieber-
griffe" bot. Wie oft kam es vor, daß, wenn der Bäcker oder ein Hausierer

da war, die Mutter schnell zum Kässeli des Kindes griff, weil
das Münz fehlte, um ihrer Verpflichtung nachzukommen. Ob dann
später das Herausgenommene wieder erseht wurde, ganz oder nur
teilweise, konnte zweifellos nicht immer festgestellt werden. Der gute Wille
war wohl da, aber das Gedächtnis versagte in den meisten Fällen.
Manchmal mußte das Ersparte auch herhalten, wenn das Haushaltungsgeld

bis zum nächsten Zahltag nicht ausreichte oder wenn sonst etwas
Außergewöhnliches vorlag und die Kasse der Familie leer war; man
behalf sich einfach ans dem Kässeli des Kindes. And wenn der Vater
oder Bruder zu seinem Schoppen gehen wollte, wurde eventuell Fehlendes

bczw. wenn das Sackgcld nicht ausreichte, aus dieser Reserve
ergänzt. —

Diesen wenigen Beispielen wären noch eine ganze Menge
beizufügen, die der Schreiber dieser Zeilen, als „frischgebackener" Raiffeisen-
kassier von den Kindern vernehmen mußte, wenn der Inhalt des Kässeli
bei der Entleerung nicht der gehegten Erwartung entsprach. Oft haben
selbst Eltern ihm solche Zugeständnisse gemacht. Welch bettübliche
Erscheinung.

Wundern wir uns daher nicht, wenn diese Kinder, die auf diese

Art mir ihre sauer verdienten Sparbatzcn gekommen sind, sich offen
Ihrem Vertrauensmann (lies Naiffeiscnkassier) ausgesprochen haben
und dieser ihnen rasche Abhilfe versprach. Immerhin dass nicht
unerwähnt bleiben, daß es Gott sei Dank doch auch noch viele Eltern gibt,
die den Sparsinn der Kinder nicht auf diese verwerfliche Art untergraben,

sondern aufs beste pflegen und unterstützen, und damit ihre volle
Anerkennung verdienen. —

Nachdem auch die Aufsichtsbehörden von den erwähnten àurigen
Zuständen in einzelnen Familien in Kenntnis gesetzt worden waren,
wurde die Anschaffung von 20 Stück der soliden Äeim-Sparbüchscn
bei der Verbandskasse beschlossen. Gleichzeitig wurde auch das zweck-
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mäßige Pröpagandamatcrial durch die Verbands - Matcrialabtcilung
geliefert. —

Bei der Lehrerschaft fand der Initiant für seine Bestrebung volles
Verständnis und Unterstützung, sodaß der Erfolg nicht auf sich warten
ließ. Die Kinder spornten sich gegenseitig an, um die erforderliche Min-
dest-Einlage von Fr. 5.— als Garantie für die Sparbüchse, zusammen
zu bringen und in unerwartet kurzer Zeit war der vorhandene Bestand
aufgebraucht, sodaß weitere Bestellungen nötig waren. Innert 4 Jahren

war die Zahl der ausgegebenen Sparbüchsen auf 26V angewachsen,
sodaß nahezu die Hälfte der Sparcinlcger damit ausgerüstet waren. —

In der Kassastunde habe ich alles getan, um die jungen Leute auf
den hohen Wert des Sparcns hinzuweisen und sie durch entsprechende

Aufklärung aufzumuntern, namentlich in den Fällen, wo es im Elternbaus

am nötigen Verständnis fehlte. Anderseits habe ich sie darauf
aufmerksam gemacht, daß nun niemand mehr die Batzen herausnehmen

könne, als der Kassier, der allein den Schlüssel dazu hat und den

Inhalt jeweils vor ihren Augen zähle und dann ins Sparbüchlcin
eintrage. Im weiteren habe ill) damit aber auch erreicht, daß diese
Gelder nicht an auswärtige Banken, wo die betreffenden Eltern
vielleicht seit Jahren Beziehungen haben, abgingen und noch mehr,
daß diese jungen Leute damit für die Raiffeisenkasse und- sache

gewonnen waren. Nicht selten konnte ich es erleben, daß mir solche

Einleger später auch aus der Fremde ihre Ersparnisse zukommen ließen. —
Nach den Bestimmungen über die Ausgabe solcher Sparbüchsen,

sind solche jährlich wenigstens einmal zur Entleerung vorzuweisen.
Nur wenige waren es, die dieser Verpflichtung nicht regelmäßig Folge
leisteten. Es hat die Kinder immer mit Freude und Stolz erfüllt, wenn
sie in das Stübli des Kassiers traten, um das Resultat ihres Jahres-
orgcbnisses zu vermehren, und wenn da die vielen 5er, Iver, 20er, 5ver
sowie 1 und 2 Fr. etc. hcrausrollten, da glänzten ihre Augen vollauf.
Die Fleißigsten brachten es durchschnittlich auf Fr. 3V.— und mehr
pro Entleerung. And was noch besonders erwähnenswert, ist, daß diese

gewöhnlich aus kinderreichen Familien stammten, während nur bei
einem oder 2 Kindern das Kässeli oft nur Fr. 1.50 bis Fr. 5.— ent-
hielt.

Zusammenfassend darf gesagt werden, daß die Einführung dieser
allgemein beliebten und schmucken Heimsparbüchsen bei jeder Raiffeisenkasse

aus den dargelegten Gründen nicht genug empfohlen werden
kann, wo dies bis heute noch nicht geschehen ist. Wohl verursachen die
Entleerungen dieser Büchsen namentlich an den Abschlußtagen
vermehrte Arbeit; doch wird ein zielbewußter und pflichteifriger Kassier
davor nicht zurückschrecken und sich dieser speziell der Jugenderziehung
und der Zukunft der Kasse gewidmeten Aufgabe freudig unterziehen
und ihr seine ganze Aufmerksamkeit schenken. — V.

Die Gigentümerhypothet.
Die Ordnung des Grundpfandrechtes gehörte bei der

Vereinheitlichung unserer zivilen Gesetzgebung zu den schwierigsten

und gleichzeitig zu den wichtigsten Problemen. Die kantonalen

Rechte hatten gerade auf diesem Gebiete eine sehr große
Zersplitterung ausgewiesen. Neben dem Widerstreit kantonaler
Anschauungen und eingelebter Zustände machten sich bei der
Schaffung des neuen Hypothekarrechtes auch die verschiedensten
wirtschaftlichen und sozialen Ideen und Bedürfnisse geltend.
Mit dem Hypothekarrecht hängt die Entwicklung der Bodenverhältnisse

und das Schicksal des Bauernstandes enge zusammen,
insbesondere da auch der Bodenkredit damit in Verbindung steht.
Unter den Aufgaben des Grundpfandrechtes stehen deren zwei
obenan: Die Sicherung von Forderungsrcchten und die Mobilisierung

des Bodenwertes. Mittelst des Pfandrechtes kann so der
Bodenwcrt auch anderen Personen als dem Grundeigentümer
zugänglich gemacht werden. Dies geschieht dadurch, daß ein Teil
des Bodenwcrtes gleichsam vom Boden losgelöst in einer
Urkunde, in einem Titel verkörpert wird, welcher Titel dann in
Verkehr gebracht werden kann.

Das schweizerische Zivilgesetzbuch läßt drei verschiedene
Systeme von Grundpfändern zu: 1. Die Grundpfandverschreibung.
Diese dient in der Hauptsache nur dem Sicherungszwcck. Damit
soll eine Forderung unterpfändlich gesichert werden bei persönlicher

Haftung des Schuldners- 2. Die Gült. Diese belastet
ausschließlich das Grundstück, nicht auch die Person des Schuldners.

Z. Der Schuldbrief. Dieser hat mit der Grundpfand¬

verschreibung gemeinsam, daß er eine persönliche Hastung
des Schuldners aufstellt, und mit der Gült stimmt er darin überein,

daß er ein Wertpapier bildet und so dem Verkehr zugänglich

ist.

Sowohl bei der Gült wie auch beim Schuldbrief kann die
Ausstellung des Pfandtitels nach Art. 859 ZGB entweder auf
einen bestimmten Namen, mit Einschluß des Namens des

Schuldners oder Pfandeigcntümers selbst oder den Vcrkehrs-
zwecken der îlrkundc entsprechend auf den Inhaber erfolgen.
Damit, daß das Gesetz die Ausstellung des Titels auf den

Grundeigentümer selbst oder auf den Titelinhabcr zuläßt,
anerkennt es dieEigentü m er h y p oth ck. Diese Eigentümer-
Hypothek ist das Grundpfandrccht an eigener Sache und gibt die

Möglichkeit, ein Grundpfandrecht zu errichten auf Grund einer
einseitigen Willenserklärung des Eigentümers, also ohne
materielles Grundgcschäft, ohne Vorliegen eines wirklichen
Schuldverhältnisses. Die Eigentümerhypothek liegt vor, wenn der Eigentümer

des mit dem Schuldbrief oder der Gült belasteten Grundstückes

sowohl Gläubiger als Schuldner ist, welcher Zustand
dadurch geschaffen werden kann, daß der Grundstückeigcntümcr
einseitig einen Schuldbrief oder eine Gült errichten läßt, oder das
der Schuldner u. Grundeigentümer einen auf seinem Grundstüll
lastenden Pfandtitel erwirbt, oder schließlich auch dadurch, das
der Titelgläubigcr Eigentümer des bisher zu seinen Gunsten
belasteten Grundstückes wird.

Aebcr Eigentümcrtitel kann in gleicher Weise verfügt wer
den wie über andere Pfandtitcl, sie bilden einen selbständigen
Gegenstand des Rechtsverkehrs. Sie können nicht nur z u Ei -

gentum gegeben (verkauft oder verschenkt), sondern auch

verpfändet und gepfändet werden. Acbcr diese Fragen
hat sich das Bundesgericht in zwei Arteilcn vom Jahre 1915

ausgesprochen (BE. 41 III S. 237 und 266). Im zweiten dieser
Entscheide ist u. a. ausgeführt:

„Streitig ist, ob im Besitze des betriebenen Schuldners
befindliche Pfandtitel auf ihn selbst gehörende Liegenschaften
ein pfändbares Vcrmögcnsobjekt bilden. Diese Frage ist zu
befahren. Indem das ZGB in Art. 859 gestattet, Schuldbriefe
und Gülten auf den Inhaber oder den Namen des
Grundeigentümers auszustellen, ohne daß zunächst ein wirkliches
Schuldvcrhältnis zu Grunde läge, gibt es die Möglichkeit,
über den der Nangstellc des betreffenden Titels entsprechenden
Wertteil der Liegenschaft in den Formen des Mobiliarsachen-
rechtcs zu verfügen, d. h. durch einfache Begebung des Titels
eine dessen Inhalt entsprechende grundvcrsicherte Forderung
mit verbindlicher Wirkung gegenüber den nachgehenden
Grundpfandgläubigern zu begründen. Die Errichtung des

Eigentümer- bczw. Inhaberpfandtitels hat somit zur Folge,
daß die betreffende Wertquote damit aus dem Immobiliarvermögen

herausgehoben und zum selbständigen Gegenstände des

Rechtsverkehrs gemacht wird, der als solcher auch der Pfändung

unterliegen muß. Gepfändet wird dabei nicht die im Titel

verurkundete Forderung, die erst zur Entstehung kommt,
wenn jener an einen Dritten gelangt, sondern das mit dem

Besitz des Titels für den Grundeigentümer verbundene Recht,
durch dessen Begebung die leere Pfandstelle wie eine bewegliche

Sache zu verwerten, wobei an Stelle der Begebung durch
den Schuldner selbst diejenige durch das Betreibungsamt im
Verwertungsverfahren tritt. In einem Arteile aus neuester

Zeit hat denn auch das Bundesgericht ausdrücklich und
unter einläßlicher Begründung entschieden, daß der
Grundeigentümer über die von ihm auf seinen Namen oder den

Inhaber errichteten Schuldbriefe und Gülten nicht nur durch
Begebung zu Eigentum, sondern auch in der Form der
Verpfändung gültig verfügen könne. Ist dem so, so müssen dieselben

aber auch bei ihm gepfändet werden können ."
Aus dieser Nechtsaufsassung folgt aber weiter, daß bei der

Bestellung eines Faustpfandes an einem Eigentümertitel dem

Faustpfandgläubiger, in Abweichung von Art. 904 ZGB, ein

Recht nicht nur an der Kapitalforderung und den von der
Einräumung des Pfandrechtes an laufenden Zinsen, sondern auch
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von den früher verfallenen Zinsen eingeräumt werden kann,
immerhin mit der Beschränkung, daß sich das Grundpfandrecht nur
auf drei verfallene und den laufenden Jahreszins erstreckt. Auch
über diese Frage hat sich das Bundesgericht in einem Arteile vom
19. Juni 1918 ausgesprochen (BE 44 II S. 250 ff.). Darin wird
an dem in den Arteilen vom Jahre 1915 eingenommenen Standpunkt

festgehalten und betreffend der Mitverpfändung der Zinse
ausgeführt:

„Betrachtet man danach die Bestellung eines Faustpfand-
rechtes an der im Eigentümcrtitel vcrurkundctcn grundpfand-
versicherten Kapitalforderung für rechtlich möglich und zn-
läßig, so muß das nämliche aber auch für die davon titclinäßig
zu entrichtenden Zinsen gelten. Denn wäre ein Fordcrungs-
anspruch des Pfandeigcntümers gegen sich selbst, anders
ausgedrückt ein Recht desselben auf den Erlös der eigenen Sache
etwas rechtlich Anmögliches, so müßte folgerichtig nicht nur
die Verpfändung der Zins- sondern auch diejenige der Kapi-
lalforderung aus dem Eigentümerbricfc ausgeschlossen sein,
weil es auch hiefür an der notwendigen Voraussehung, nämlich

einem rechtlich existenten Pfandobjekt fehlen würde. Ein
stichhaltiger Grund dafür, ein solches Recht des Eigentümers
gegen sich selbst für das Briefkapital anzuerkennen, für die

titelmäßigen Zinse dieses Kapitals dagegen als unmöglich
abzulehnen, ist nicht ersichtlich. Die Zulassung der Verpfändung
für den einen Anspruch muß demnach notwendig auch ihre
Anerkennung für den andern nach sich ziehen Zweifelhaft mag
nur erscheinen, ob nicht eine Ausnahme für diejenigen Zinse
zu machen sei, die schon vor der Begebung des Titels zu
Faustpfand fällig geworden sind, d. h. ob nicht in Bezug auf
sie, weil hier im Momente der Fälligkeit ein Drittmannsrecht
am Titel noch nicht bestand, ein die Verpfändung ausschließender

Antergang des Anspruches durch Konfusion anzunehmen
sei. Auch dies ist indessen zu verneinen. Da nach Art. 994

ZGB beim Pfandrecht an einer verzinslichen Forderung ohne
andere Vereinbarung nur der laufende Zins als mitvcrpfän-
dct gilt, kann auch bei der Verpfändung der Eigentümcrhypo-
thek ein Faustpfandanspruch an den Zinsen im weiter» Am-
fange nur geltend gemacht werden, wenn der Pfandvertrag
eine solche Erstrcckung der Pfandhaft ausdrücklich vorsieht.
Willigt der Pfandeigentümcr und Titelschuldner, wie hier,
in eine derartige Klausel ein, wonach die Verpfändung Kapital

und noch nicht bezahlte Titelzinse, nach der Faustpsandbe-
stellung fällig werdende wie bei ihrer Vornahme schon verfallene

umfassen soll, so erklärt er damit gleichzeitig notwendig,
auch diese letzteren schulden zu wollen. Weshalb einer solchen

Erklärung die Rcchtswirksamkcit versagt werden sollte, ist

nicht einzusehen.
Die Bedeutung dieser Gesetzesbestimmung und Gcsehcs-

auslegung für Geldinstitute, die wiederholt in die Lage kommen,
Eigentümerhypotheken zu belehnen, ist einleuchtend. Für unsere
Darlehenskassen ist bei Verwendung der vom Verbände zur
Verfügung gestellten Formulare bei Verpfändung von Hypotheken
auch immer die Verpfändung der zuhaftenden Zinse vorgesehen
und haften die Hinterlagen gleichzeitig auch als Deckung für
sämtliche andern Verbindlichkeiten des Schuldners gegenüber der
Kasse. Ist die Güte des Titels gegeben, die von den Kassenorganen

nicht nur bei Gewährung des Darlehens zu prüfen, sondern
auch während der Dauer des Darlehens zu verfolgen ist, dann
sind zur Vermeidung von Verlusten alle Voraussetzungen
gegeben. Dr. St.

St. Gallischer Nnterverband.
Trotzdem die diesjährige Delegierten-Versammlung an die

Peripherie des weitverzweigten Kantons anberaumt worden war,
hatte sich am 22. November die stattliche Zahl von 199 Abgeordneten

im „Hotel „Löwen" in Me l s eingefunden. Nur die Kassen
von Libingen, Niederbüren und Vättis waren nicht vertreten.

Mit einer markanten Begrüßungsansprache hieß Präsident
Lin er die Delegierten, sowie die beiden Referenten, alt Landes-

statthalter Manser, Gonten, und Direktor Heubcrger
freundlich willkommen und gab feiner Fronde Ausdruck, wieder
einmal im Bezirk Sargans tagen zu können, der das dichteste

Raiffeisenkasscnnetz aufweist und in der Darlehenskasse Mcls die

mitgliedcrreichste Raiffeisenkasse der Schweiz besitzt.

Nach Ergänzung des Tagesbüros durch Ernennung der
Herren Kantonsrat Leuhcrr, Waldkirch, Gemeinderat Eberhard,
Schänis, Versichenugs-Jnspcktor Kegele, Wil, und Gemeindeammann

Staub, Häggenschwil, zu Stimmenzäh lern, dntvolltc
Aktuar Fcdcrcr, Rorschacherberg, mit seinem gewohnt meisterhaft

abgefaßten Protokoll ein anschauliches Bild der letztjährigen
Tagung. Im Iahresüberblick gedachte sodann der Vorsitzende
vorerst dreier verstorbener, verdienter Männer, die der Raiff-
eisensache während Jahrzehnten in leitender Stellung vortreffliche
Dienste geleistet hatten, nämlich Gemeindeammann Egli, St.
Margrethen, Pfarrer Heller, Wartau und Präsident Krapf,
Bcrnhardzell. Die Darlehenskassen Wattwil, Winkeln und
Wittenbach konnten im Berichtsjahre auf einen 25jährigen,
diejenigen von Berneck, Mcls, Rheineck, St. Margrcthcn und
Widnau auf einen 39jährigcn Bestand zurückblicken. Besonderen
Glückwunsch ntbot der Berichterstatter den HH. Pfarrer S ch c f-

fold, Häggenschwil, dem eigentlichen Begründer des Antervcr-
bandcs zu seinem 79. Geburtstag und Lehrer F c d c r e r,
Rorschacherberg, zu seiner 25jährigen, vorbildlichen Tätigkeit als
Anterverbandsaktuar. Das verflossene Jahr brachte eine
befriedigende Weiterentwicklung und innere Festigung der angegliederten

69 Kassen. Die Bilanzsumme hat erstmals 199 Millionen
Franken überschritten, die Reserven erreichen 3,8 Millionen Fr.-
die Mitgliederzahl ist auf 9,899 und diejenige der Sparcinlcgcr
auf 41,758 gestiegen. Die Enquête über die gebrachten Opfer für
bäuerliche Sanierungen ergab, daß 35 Kassen bei 161 Sanic-
rungsfällen an Kapital- und Zinsabstrichen rund 39,999 Fr.
nachließen und unter Einbezug der gezeichneten 37,599 Fr.
Anteilscheinen ein Gesamtopfer von 67,599 Fr. für diese bäuerlich:
Hilfsaktion gebracht haben. Zur Einführung in die Ertragswert-
schatzung fanden Regionaltagungen in St. Gallen und Mörsch-
wil statt, an welchen Gemeindeammann Staub, Häggenschwil,
instruktive Referate hielt. Mit besonderer Befriedigung
registriert der Bericht den Verzicht aus ein neues kantonales Spar-
kässagesetz, wodurch die Kassen von einem nutzlosen Formalismus
verschont und von einer staatlichen Sparkassakontrolle endgültig
befreit sind. Die Jahrcsrcchnnng erzeigt bei einem Vcrmögens-
zuwachs von Fr. 656.— einen Aktivsaldo von Fr. 5462.— und
fand ebenso einhellige Genehmigung wie die vom Vorstand pro-
ponierte Bclassung des Antervcrbandsbeitrages auf Fr. 3.—
pro 199,999 Fr. Bilanzsumme, Maximum Fr. 75.—. Ehrenvolle
Bestätigung m ihrem Amte fanden die bisherigen Vorstandsmitglieder:

Liner, Andwil, Fcdcrcr, Rorschacherberg, Pfarrer
Scheffold, Häggenschwil, Pfiffner, Mets, und Looser, Alt St.
Johann. Einmütig wurde auch Präsident Liner wiederum als
Vorsitzender bestätigt.

In einem Astündigcn Vortrag verbreitete sich sodann alt
Landcsstatthaltcr Franz Manser Gonten, der vielverdientc
Naiffeisenpionier von Appcnzcll Jnncr-Nhoden über das Thema:
„Sta ats hilfe und S c l b st h i l f c i n d c r L a n d w i r t -

s ch af t". Berührten die humorgewürzten, in Appenzcller Mundart

vorgetragenen Ausführungen des schlichten, 76jährigen Alp-
stcinbauers rein äußerlich sehr sympathisch, so wurde der Vortrag

durch die von tiefer Liebe zu einem simien, unabhängigen
Bauernstand durchdrungenen Darlegungen mit dem hohen
ethischen Gehalt zu einem seltenen Genuß. In anschaulicher Weise
schilderte der Referent den Aufstieg der schweizerischen
Landwirtschaft seit den 79er-Jahrcn des letzten Jahrhunderts (wo es

noch keine Staatssubvcntionen gab), über die erste staatliche
Hilfe für Tierzucht, Kulturschaden, unter der Aera von Bundesrat

Doucher bis zur Schaffung des schweizerischen Bauernverbandes,

der für Ebenbürtigkeit des Bauern mit den übrigen Bc-
rufsständen eintrat und dein Bebauer der Scholle ein Plätzchen
an der Sonne errang. Zur unerläßlichen staatlichen Mithilfe in
der von internationalen Faktoren beeinflußten Preisgestaltung
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sinld nun im Verlaufe der letzten Jahre Krodithilscaktioncn und

Entschuldungsprojckte getreten, die große Bedenken erregen und

geeignet sind, Treue und Glauben zu untergraben, den

landwirtschaftlichen Kredit zu schmälern und Arbcits- und Durchhaltewillen

zu lahmen. Als Selbsthilfsmittel stellte M a n fer
Einfachheit, Ehrlichkeit und Sparsamkeit in den Vordergrund,
betonte die Notwendigkeit vermehrter beruflicher Bildung und

Solidarität, Förderung der landwirtschaftlichen Fortbildungs- u.
der Haushaltungsschulcn und unterstrich schließlich die Respektierung

der zehn göttlichen Gebote als nie alterndes, granitenes
Fundament bäuerlichen Wohlergehens. Der in lautloser Stille
angehörte Vortrag, den der Referent in feiner Bescheidenheit
als schlichte Aeußerung eines ergrauten Bergbauers bezeichnet

batte, erntete brausenden Beifall und wurde vom Vorsitzenden
gebührend verdankt.

In einem weiteren Vortrag nahm Direktor Heu berger
zur Z i n 6 f u ß g e st a l t u n g bei den st. gallischen Naiffcifen-
lasscn Stellung, nachdem er kurz auf die Bewährung und die

auffallenden Fortschritte der Darlehenskassenbewegung in der

Iriscuperiode 1931/36 hingewiesen hatte. Durch den neuerlichen
Gcldzustrom der letzten Monate ist die feit der Frankenabwer-

lung bemerkbare Flüssigkeit in einer Weife gestiegen, daß die
Rationalbank zu Abwchrmaßnahmen geschritten ist und die

Zinsfußgestaltung an Tiefpunkten anlangte, die allmählich auch

berechtigte Gläubigerinteresien tangieren. Der zum Teil aus

politischen Motiven ertönende Ruf nach weiterem namhaften
Schuldzinsabbau verliert, speziell im Kanton St. Gallen, wo
die Sätze stets am tiefsten standen, an Berechtigung. Indessen
kann im Nahmen solider Geschäftsgvuudsätze Anpassung an die

veränderten Geldmarktverhältnisse nicht umgangen werden. —
Die Versammlung nahm sodann nach Antrag des Anterver-
bandsvorstandcs eine von Aktuar F e d e rer näher begründete
Entschließung an, nach welcher den Kassen empfohlen wird, bei

gleichbleibender Geldmarktlage gegen Mitte 1938 eine
allgemeine Schuldzinsreduktion um ich ins Auge zu fassen, wodurch
der Satz für 1. Hypotheken auf lM A, derjenige für nachgehende

auf 4 A und derjenige für Bürgschaftsgefchäfte auf 4ch A reduziert

würde. Der Minderzins soll möglichst zur Amortisation
verwendet und halbjährliche Verzinsung eingeführt werden. Im
Interesse der Erhaltung des Sparsinnes soll der Sparzins nicht
unter 3 T gesenkt werden.

Namens der Darlehenskasse Mels dankte Präsident
Albrecht für die Anberaumung der Tagung in die sarganser-
ländische Metropole, zeigte auf Grund zahlenmäßiger Unterlagen,
wie sehr die Raiffeisonidce im Sarganserlande Fuß gefaßt und
sich zum großen Sogen der Bevölkerung entwickelt hat. Herr
Lehrer Meier entbot als VerkeHrsvereinsprässdent von Mels
herzlichen Willkommgruß rmd ließ den Delegierten durch
Oberländer Trachtenmaiteli die hübsche Exkursionskarte vom Piz
Sol-Gebicte überreichen.

Zum Schlüsse machte Direktor Houberger mit dem Regie-
ruingsratsbeschluß vom 19. November 1937 vertraut, wonach
die Regierung bereits per Ende 1937 aus die Einforderung des

sogen. Sparkassa - Status verzichtet, und damit die Kassen

fortan von jeglicher Formalität hinsichtlich des Sparkassa-
wescns befreit sind.

Mit allseitiger Dankabstattung und freundlicher Aufmunterung

des Vorsitzenden zu solider, grundsahtrouer Woiterarbeit
fanden die 3sHstündigcn, lehrreichen Verhandlungen, die
wiederum gezeigt hatten, daß reges Raiffeisenleben in st. gallischen
Landen pulsiert, ihren Abschluß.

Erstellung und Einsendung der gahres-
rechnung pro iy)7.

Allgemeines.

Die leitenden Kassaorgane werden höfl. daran erinnert, daß
alle angeschlossenen Kassen verpflichtet sind, die Iahresrech-

nun g und Bilanz mit den dazu gehörenden Anterbelcgen
bisspäte st ens 15. März dem Verbandsbureau
zur Einsichtnahme und Verwertung in der Statistik der National-
bank und des Vcrbcttàs, einzusenden.

Die vom Kassier fertig erstellte Rechnung soll von Vorstand
und Aufsichtsrät prompt kontrolliert, dann dem Verband eingesandt

und erst nachher der Generalversammlung unterbreitet werden.

Zuweilen entdeckt der Verband noch Formfehler, die dann
rechtzeitig korrigiert werden können, fodaß nur vollständig
stimmende Rechnungen zur Vorlage an die General-Versammlung
gelangen.

Statutengemäß hat die Generalversammlung zur
Abnahme der Iahresrechnung spätestens im Monat
April stattzufinden.

v. Kassabestand am 31. Dezember, abends.

Entsprechend oft geäußerten Wünschen der Nationalbank,
aber auch aus Zinscrsparnisgründcn, sollen in den letzten Tagen
des Jahres keine außerordentlich hohen Barbestände zum bloßen
Zwecke, einen hohen Kassabcstand in der Rechnung ausweisen zu
können, gehalten werden. Sämtliche voll den angeschlossenen Kassen

bis und mit 31. Dezember abends, abgeschickten (aber keine

spätern) und mit dem Poststempel vom 31. Dezember versehene!

Geldsendungen an die Zcntralkassc, werden von derselben in alte,

Rechnung gebucht.

Jeglicher nach dem 31. Dezember, abends, bei den Kassen
vorkommende Barvcrkehr ist ausnahmslos aus neue Rechnung
zu buchen. Schuldzinsc, z. B., die in den erstell Tagen Januar
eingehen, müssen auf dem Schuldnerbeleg als „verfallen, noch
ausstehend", aufgeführt werden und figurieren erst in der 1938cr
Rechnung als bezahlt.

Gemäß der offiziellen „Wegleitung für Vorstand und
Aufsichtsrät" soll der Kassabestand am 31. Dezember, abends, durch
eine Delegation des Vorstandes unter Benützung des Kassasturzheftes

ermittelt und so dafür gesorgt werden, daß zwischen dem

Effektivbestand vom letzten Jahrestag und dem in der Rechnung
ausgewiesenen Kassabestand Uebereinstimmung besteht.

c. Führung des Tagebuches beim Jahresabschluß.
Am die Gcschäftsvorfälle des neuen Jahres ungehindert

sofort in die Tagebücher eintragen zu können, soll nach dem Eintrag

des letzten Postens des alten Jahres eine halbe bis eine

ganze Seite für die Abschlußbuchungen (Zinszuschreibungen usw.)
leer gelassen werden. Im großen Tagebuch ist aus der nächstfolge

irden Seite die oberste Linie für den Vertrag der Saldi leer zu
lassen, aus der zweiten Linie aber bereits der erste Geschäftsvorfall

des neuen Jahres einzutragen. Die Tagebücher müssen auch
über die Abschlußzeit laufend nachgeführt werden.

0. Kontrolle der Stückzinsen.

Am unrichtige Einsetzungen bei den Stückzinsen möglichst zu
vermeiden, ist es angezeigt, daß ldieselben speziell bei besonders
großen oder außerordentlich kleinen Gewinnorgebnissen nachkontrolliert

werden, ebenso auch die verfallenen, noch ausstehenden
Zinsen, und zwar ans dem Schuldner- wie aus dem Obligationen-
beleg. Am auch vom Verband aus anhand der Belege die Stückzinsen

approximativ nachprüfen zu können, soll auf dem
Schuldnerbeleg in der Randkolonne links der Zinsverfalltag vorgemerkt
werden, (Buchhaltnngsanleitung Seite 89, Kolonne 8).

c. Eidgenössische Stempel- und Couponsteuern.

In gewohnter Weise besorgt der Verband wiederum den

Einzug der Eidgen. Stempel- und Couponsteuern auf Obligationen

und steuerbaren Festanlagen. An Stelle des bisherigen direkten

Verkehrs mit der Eidgon. Steuerverwaltung Bern kommt

dieses Jahr die Abrechnung über die Stempel- und Couponsteucr

auf den Geschäftsanteilen neu h in zu. Für die Kassen

entsteht dadurch keine Mehrarbeit, dagegen lassen sich mittelst des

Durchlaufens durch den Verband Portospescn und Anstünde mit
der Steuerverwaltung ersparen.
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Ein besonderes, Mitte Dezember allen Kassieren zug-ehendes

Zirkular gibt nähere Orientierung und begleitet die nottveNdigen
Formulare.

Aufstellung der Bilanz.
Durch die Publigitäts-Vorschriften der Vollz ivhungsverord-

nung zum Bankengesetz sind einige bereits letztes Jahr cinge-
führte Erweiterungen bei der Bilanzausstellung notwendig
geworden. Auf dem nangedruckten Bilauzsormnlar ist hieraus
bereits Rücksicht genommen worden:

Schuldnerkonto:
Es sind getrennt aufzuführen:

1. Die Hypothekardarlehen (ohne und mit weiterer Sicherheit);
2. die Darlehen an Gemeinden und Korporationen;
3. die übrigen Darlehen;
4. Geschäftsanteil beim Verband und eventl. Wcrtschristcn.

Ferner soweit zutreffend:
5. Liegenschaften für Eigengebrauch;
6. übrige Liegenschaften.

Konto - Korren t:
s) unter den Aktiven:

1. die Kredite an Gemeinden und Korporationen;
2. die Konto-Korrent-Guthabcn beim Verband;
3. die übrigen Konto-Korrent-Krebite;

h») unter den Passiven:
1. Event. Festanlagen von Gemeinden und Korporationen;
2. Konto-Korvent-Vorschüsse des Verbandes;
3. die übrigen Konto-Korrent-Einlagen.

Gewinn-- und Verlu st rech nung.
Die eidg. Stempel- und Couponsteuern sind von den übrigen

Steuern getrennt auszuführen.
Neben der gewöhnlichen Bilanz soll auch eine L i q u i di -

tät s bila nz erstellt werden. Das Formular geht den Kassen

unaufgefordert Mitte Dezember vom Verband zu.

V. Zinsfußausweis.
Die Schweiz. Nationalbank verlangt zwecks Publikation in

ihren statistischen Mitteilungen eine Aufstellung über die im
Rechnungsjahr angewandten Zinssätze für Obligationen und
Festanlagen.

Die Kassen erhalten ein bezügliches Formular, das ausgefüllt,

mit der Jahrcsrechnung, dem Verband einzusenden ist.

Die Herren Kassiere, besonders auch die neuen, werden in
ihrem eigenen Interesse höflich ersucht, sich um selbständige
Fertigstellung der Iahresrechnung zu bemühen. Linker Zuhilfenahme

der Buchhaltungsanleitung wird diese interessante Arbeit
in den allermeisten Fällen gelingen. Erfreulicherweise nimmt der
Prozentsatz derjenigen Kassen, welche anderweitige Hilfe in
Anspruch nehmen müssen, Jahr für Jahr ab. Verursacht auch der
erste oder zweite Abschluß zuweilen etwas Mühe, so ist für künftige

Iahresrechnungen vorgearbeitet. Auch bringt das Gelingen
eines in zäher Ausdauer fertig gestellten Abschlusses umso
größere Befriedigung.

In außergewöhnlichen Fällen, die verschiedener Natur sein
können, steht indessen nach wie vor Verbandshilfe zur Verfügung.

Das Verbandssekretariat.

Naiffeisentassen in Jugoslawien.
Der kreditgenosscnschaftlichc Gedanke, die Naiffeisen-Idee,

wurzeln so tief im jugoslawischen Volke wie der Gedanke der
landwirtschaftlichen Genossenschaft überhaupt. Seit alten Zeiten ist
dem Volke eine auf dem Gemeinschaftsgedanken aufgebaute
Organisationsform der Wirtschaft vertraut. Das Genossenschaftswesen
entspricht sowohl der slawischen Gedankenwelt wie auch den besonderen

Verhältnissen der Landwirtschaft in den Balkanstaaten, wor¬

aus sich die eigenwillige Kraft erklärt, mit der sich der
Genossenschaftswille in allen Gebieten Jugoslawiens durchsetzen konnte.
76 Prozent der gesamten Bevölkerung des südslawischen Staates
sind in der Landwirtschaft tätig. Ohne Kreditkassen auf
genossenschaftlicher Grundlage wäre eine Verwertung der landwirtschaftlichen

Erträge nicht möglich, weil der Landwirt selbst kein Geld
hat und sich privaterseits nur zu für die Weststaaten unvorstellbaren

Zinsen verschaffen könnte. Gibt es doch Zinssätze von
1 8 P r o z e nt und darüber p. a., und diese Zinssätze werden von

privaten Kleininstituten trotz gegenteiliger Gesetze besonders scharf

dort angewendet, wo der Bauer gezwungen ist, um Saatgut oder

Vieh zu kaufen, Kredite aufzunehmen. Die genossenschaftlichen

Organisationen Jugoslawiens haben viel zur Beseitigung dieser

Zustände getan und wo nur möglich tatkräftig eingegriffen. Daher
erklärt auch das jugoslawische Staatsprogramm, daß der

Aufschwung des genossenschaftlichen Kreditwesens

einen kulturellen Fortschritt bedeutet und

den materiellen Wohlstand breiter Massen zum Ziele hat.

Insgesamt gibt es in Jugoslawien 8326 Genossenschaften, die

in 26 Revisions- bzw. Landesverbände und in zwei Zentralgcnosscn-
schaftsverbändc mit etwa 1,1 Millionen Mitgliedern geteilt sind.
Davon sind 4634 Kreditgenossenschaften, demnach

53,99 Prozent. Aus diesem besonders hohen Anteil der
Kreditgenossenschaften an der Anzahl aller Genossenschaften kann die

Wichtigkeit entnommen werden, mit der man gerade in Südslawien
dem Kreditgedanken und in erster Reihe den Raiffcisenschöpfungcn
begegnet. Unterstellt man, daß die Bevölkerung Jugoslawiens etwa
14,5 Millionen Menschen zählt, die in 2,8 Millionen Haushaltungen

leben, und daß ein Genossenschaftsmitglied einen Haushalt
von 5 Personen darstellt, so ergibt sich, daß heute ein Drittel der

Bevölkerung und mehr als ein Drittel aller Haushaltungen
genossenschaftlich, in weiterer Folge, daß rund ein Fünftel aller
Haushaltungen einer Kreditgenossenschaft, d.h. Naiffeisenkassa
angeschlossen sind. Seit 1928 ist die Zahl der Genossenschaften um
37, ihrer Mitglieder um 49 Prozent erhöht worden. Die
Kreditgenossenschaften haben neben den landwirtschaftlichen Genossenschaften

an diesem Wachstum den meisten Anteil.'Von den zwei
oben angeführten Zentralverbänden ist der „Hauptgenossenschaftsverband

für das Königreich Jugoslawien" der bedeutendere. Die
übrigen Genossenschaften sind im „Landesverband der
landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften" vereinigt, doch gehören auch
dem Hauptgenosscnschaftsvcrband Naiffeisenkassen an. Außerdem
gibt es eine Anzahl von Genossenschaften, die keinem Verbände
angehören und sich daher auch jeder statistischen Erfassung entziehen.

In der letzten Zeit hat die Kreditgenossenschaft auch in die
Finanzierung der Ausfuhr eingegriffen und die vielen Erfolge, die
jugoslawische Obst- und Gcmüseausfuhren zu verzeichnen haben, lassen

sich vor allem auf eine erfolgreich durchgeführte Finanzierung der
Ernte zurückführen, so daß der Bauer nicht genötigt ist, das
Getreide am Halm oder das Obst am Ast zu verkaufen und bedeutend

weniger zu erlösen, als ihm gebühren würde. G.

Darlehensschtvindel.
Am 14. Okt. 1937 verurteilte das zürchcrische Obergcricht an Stelle

des Schwurgerichts den 39jährigen Geschäftsführer Paul Meier von
Zürich, der bereits wegen Betruges und Dicbstahls fünfmal vorbestraft

ist, wegen wiederholten und fortgesetzten einfachen Betruges im
Gesamtbettage von 94,543 Franken und Llntcrschlagung in Höhe von
1558 Fr. zu einer Zuchthausstrafe von zwei Jahren, sechs Monaten
und Einstellung im Aktivbürgcrrccht auf die Dauer von fünf Jahren.
Ferner legte das Gericht dem Angeklagten das lebenslängliche Verbot
auf, sich selbständig oder unselbständig als RechtSagent, Darlehensvcr-
mittler oder Finanzagent zu betätigen. Auch werden die Akten der Iu-
stizdirektion zur Prüfung vorsorglicher Maßnahmen überwiesen.

Meier war vom Jahre 1932 bis zu seiner Verhaftung am 28.

Dezember 1936 Geschäftsführer der am Rennweg 14/16 domizilicrt
gewesenen Handelsgesellschaft „Tr e ge s" gewesen, die sich mit Darlehcns-
vermittlungen, Rcchtsauskünften, Informationen, Sanierungen usw.
befaßte. Sie hatte Vertreter über die ganze Schweiz verteilt, die sich

dem Kundenfang widmeten, indem sie, gemäß den Instruktionen des

Angeklagten, durch Inserate Interessenten anlockten und dann in
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„Sprcch- und Bcratungsstundcn" weiter bearbeiteten. Den Leuten, die

ineist aus kleinen Verhältnissen stammten und sich in Geldverlegenheit
befanden, wurde erklärt, nach Erwerb der Mitgliedschaft bei der „Tre-
ges", der von der Bezahlung von Beiträgen oder Uebernahme von
Anteilscheinen abhängig gemacht wurde, würden sie die benötigten
Darlehen erhalten. Die „Treges" sei eine seriöse Firma und habe
glänzende Verbindungen mit Banken und privaten Geldgebern. In allen
Finanzfragen versierte und bekannte Persönlichkeiten hätten sich

zusammengetan, damit die hilfesuchenden Leute nicht mehr auf die
sogenannten Darlehens- und Finanzinstitute angewiesen seien. Die „Treges",

die unter eidgenössischer Aufsicht stehe, gewähre ohne Bürgschaft
Darlehen, und es seien innert kürzester Frist bereits einige hunderttausend

Franken ausbezahlt worden.
Die Gelder, die Meier auf diese Art erhielt, brauchte er, um ein

üppiges Leben führen zu können. Sein Leumund ist denkbar schlecht. Er
gab sich viel mit Frauen ab, spielte und trank. Auch wurde er 19mal in
Strafuntcrsuchung gezogen. Die Verfahren mußten aber immer sistiert
werden, da Meier es verstand, die wesentlichsten Momente den Llnter-
suchungsbhörden zu verbergen. Bei Ausfällung der Strafe wurde
schärfend die hohen Dcliktsbeträge, die Häufung der Vergehen — es sind
über 1569 Personen geschädigt worden — und die Anmöglichkeit der

Ersatzleistung gewürdigt, sowie, daß der Angeklagte sich im Rückfall
befand. Mildernd kamen das Geständnis und die Tatsache in Betracht,
daß in einigen Fällen Darlehen vermittelt wurden und durch die
Erteilung der Rechtsauskunft ein gewisser Gegenwert vorhanden war.

Die Freigeldlehre eine Abart des
Rommunismus.

„Eine Abart des Kommunismus," so bezeichnete ein Artikel vom 7.
Oktober 1936 im „Anzeiger von Affottern" die Freigeldbewegung und
fügte bei, „es sei zu bedauern, daß soviele gutmütige Leute nicht merkten, zu
was man sie mißbrauchen wolle."

Der Freiwirtschaftliche Bund klagte deswegen vor Bezirksgericht Affol-
tern gegen den verantwortlichen Redaktor auf Bezahlung einer Genugtuungssumme

von 2vl>l> Franken.
Das Gericht hat kürzlich in seinem Entscheid die Klage des Freiwirt-

schaftsbundes abgewiesen und ihn zur Bezahlung der Gerichtskosten und
einer Amtricbsentschädigung von IlM Fr. an den Beklagten verpflichtet.

In seiner Urteilsbegründung führt das Gericht aus, daß tatsächlich in
Bezug auf wirtschaftliche Postulate eine weitgehende
Verwandtschaft zwischen Freiwirtschaftslehre und Kommunismus festgestellt
werden müsse. Der Freigeldtheoretiker Gesell selbst erklärt: „Wir kommen
vom Kommunismus her." Er persönlich sei ja auch an der bayrischen
Räteregierung beteiligt gewesen. Sowohl der Kommunismus, wie die
Freiwirtschaftslehre vertreten die Auffassung, daß die kapitalistische Ausbeutung und
das arbeitslose Einkommen durch die Verstaatlichung von Grund
und Boden beseitigt werden müssen. Die Ansichten gingen lediglich über
die Verwendung des verstaatlichten Bodens auseinander. Der Beklagte habe
in guten Treuen gehandelt, seine Kritik habe in der Literatur eine Stütze
gefunden. So vor allem in einer Schrift von Dr. Großmann „Gegen
Freigeld," nach der eine cntschädigungslose Enteignung von wohlerworbenen
Privatrechten die Folge eines Freigelderperimentes wäre. Auch in der
schriftlichen Erklärung der bürgerlichen Ständcratsmitglicder zum Postulat
csonderegger sei dargelegt worden, daß die Freigcldtheorie den Anfang einer
kommunistischen Enteignung des privaten Grundbesitzes gleichkäme.

„N. Z. N."

Aus dem Jahresbericht eines landw.
Genossenschastsverbandes.

Der Verband lcmdw. Genossenschaften der Nordwestschwciz
stellt in seinem letzten Jahresbericht unter dem Titel Ver-
bandsrevisorat fest, daß in 87 Genossenschaften 165 Iah-
lesrechnungen geprüft wurden, wobei in den meisten Fällen
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vom Verbandsrevisor
endgültig aufgestellt worden sind.

Zum Resultat der Revisionen läßt sich der Bericht wie folgt
vernehmen:

„Die finanziellen Ergebnisse der Iahrcsrechnungcn sind im allgemeinen
neuerdings etwas ungünstiger ausgefallen. Zwei Drittel weisen Reingewinne
und ein Drittel weist Verluste auf. Im gesamten sind immerhin nicht nur
die Gewinne, sondern auch die Verluste zahlenmäßig kleiner geworden. Die
Ursachen der Verluste liegen in Debitorenabschreibungen, dann aber auch im
ungenügenden Ertrag genossenschaftlich betriebener Maschinen^ und fast
allgemein werden die Geschäftsergebnisse beeinträchtigt durch möglichst niedrig
gehaltene Preiszuschläge auf den Waren. Ferner werden einzelne Rechnun¬

gen etwas stark mit Zinsen belastet infolge zu langen Kreditiercns
ohne genügende Verzugszinsbercchnung. Abgesehen von wenigen Ausnah-
men, weisen die Vermögensrechnungen ansehnliche Kapitalreserven aus, und
die finanzielle Lage fast aller Genossenschaften ist, ihren besonderen Verhält-
nissen entsprechend, gut bis sehr gut.

Im Ausstandswesen, dem immer besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wird, ist leider eine Verschlechterung zu konstatieren. Dies ist

einerseits begreiflich angesichts der Mißernten im Jahre 1936. Anderseits
aber erfordert diese Feststellung alle Beachtung, und es muß darnach
getrachtet werden, im neuen Jahre, welches günstigere Perspektiven für die

landwirtschaftlichen Einnahmen eröffnet, mindestens den Ausgleich herbei-
zuführen. Die Hälfte der Genossenschaften weist im Verhältnis zum stmsatz

mehr Ausstände auf als im Vorjahre; nur bei je einem Viertel der Genossenschaften

sind sie zurückgegangen, respektive unverändert geblieben. Bei einem

Viertel der Genossenschaften übersteigen die Ausstände 5 9 des

Jahresumsatzes. Auch die überjährigen Rückstände haben sich vermehrt. In
einigen Fällen sahen wir uns neuerdings genötigt, das Inkasso einer
größeren Anzahl von Posten selbst an die Hand zu nehmen und mit den Schuldnern

regelmäßige Ratenzahlungen zu vereinbaren. Nach wie vor ist eine

außerordentlich wichtige Aufgabe der Geschäftsführer, im Kreditieren
vorsichtig zu sei» und die einzelnen Posten stets zu überwachen. Säumige
Zahler sind zu mahnen und allfällige Versprechen auf den Erlös von
Produkten sind in Form von schriftlichen Guthabcnabtretungen zu verlangen.

Wir müsse» in einzelnen Fälle» immer wieder feststellen, daß die Ablage
der Iahresrechnungcn zu spät erfolgt. Es kommt sogar vor, daß nicht einmal
alle Jahre eine Generalversammlung stattfindet. Das ist meist ein Zeichen,

daß in der Leitung irgend etwas nicht harmoniert, oder daß dort das nötige
Interesse fehlt. Ein Personenwechsel ist dann wohl das einzige
Heilmittel "

Surchrut und Spack.
Wäm lauft! nit bim Gedanke a euses währschafte und bekannte Na-

tionalgricht z'Wasser im Muul zäme? Wie mängisch bim g'höre vonere
heimelige Melodie alti, längfcht vergässeni Erinnerige vor eus ufstiege, so

weckt au dr Guh vonere prächtige Bärnerplatte liebi Gedanke und mir sinne

unwillkürlich a euses schöne Bärnbiet mit sine subere Burehüser, mit de

Geranium vor de blitzblanke Fänschter, sim wohlpflegte Vch und de züpflete
Mischthüüfe a dr Stroß.

I vill-ne große Buredörfer isch es no-ne alte Bruch, daß d' „Surchabis-
Frau" im Herbscht mit ihrem große Hobel uf d'Höf grüeft wird und de

wärde die prächtige Chabischöpf ghächlet, und i gwaltigc Stande macht

d'Meischteri für de ganz Winter ihres Surchrut a. — Für de großi Bedarf
vo der übrige Bevölkerig hei sich suberi, leischtigsfähigi Fabrike gründet,
und de meischte von-eus si amene sunnige Herschttag scho di höchuftürmte
Wäge voll Chabischöpf begädnet, wo bi de Buure zämegchouft worde si.

Much i ächt zum Ruehm vo euscm Surchrut no betone, daß es eis vo

cusne gsündischte und — billigste Nahrigsmittel isch, eini vo de kalkrichfchte

Spyse, guck für d'Darmtätigkeit und d'Riere, daß es jedi Wuche einisch us

de Mittagstisch ghvrt? Surchrut mit schön durchzognem Späck, mit Wiener!!,
mit Bluet- und Läberwürscht, als richhaltigi Bärnerplatte! E gueti Nahrig
us cusem Schwyzerbode! Guete Appetit!

Vom landwirtschaftlichen Genossenschafts¬

wesen in China.
China ist bekanntlich das Land des Kleinbauern. China ist aber zugleich

auch das Land des Wucherers. Wohl nirgendwo wird der kleine Landwirt
so ausgebeutet wie in China. Nirgendwo ist aber auch die Landwirtschaft vielfach

so rückständig wie in China. Es ist noch gar nicht lange her, da mußte der
Bauer — wollte er ein neues Gerät oder Zugtier anschaffen — Darlehen bei
Wucherern aufnehmen, die für unsere Begriffe unmenschliche Wucherzinfen
verlangten. Zugegeben, daß das Risiko für den Darlehensgeber sehr groß war,
weil es an rechtlichen Sichcrungsmaßnahmcn fehlte; aber es ist auch bekannt,
daß in keinem Lande der Erde Zinsen und Rückzahlungen so pünktlich erfolgten

wie gerade in China. Zum chinesischen Neujahr wurde gezahlt — und
wenn der Bauer seine Tochter ins Freudenhaus verkaufen mußte. Daß dieser

Zustand auf die Dauer — insbesondere mit dem Vordringen europäischer
Kultureinflüsse — nicht haltbar war, liegt auf der Hand. Bei der entsetzlichen
Armut des chinesischen Bauern konnten landwirtschaftliche Darlehenskassen,
Ein- und Vcrkaufsgenosienfchaften usw. nicht als reine Sclbsthilfeorganifatio-
nen aufgebaut werden. Erfreulicherweise hat die chinesische Regierung hier mit
Hand angelegt, wenn auch nicht entfernt in dem Maße, in dem das nötig
wäre. Noch heute schmachten Millionen chinesischer Bauern unter dem
Zinswucher. Immerhin hat das Genossenschaftswesen in den letzten Iahren Fort-
schritte gemacht, insbesondere, nachdem die nach modernen Grundsätzen geleiteten

Banken erkannt, daß sich ihnen hier noch ein weites Tätigkeitsfeld bietet.
Teilweise haben diese Banken den Genossenschaften erhebliche Kredite einge-
räumt. So hat die „Bank of China" im Innern des Landes neue Zweigstellen
eröffnet, die zwar nicht dem einzelnen Bauern, aber den von ihnen patronifier-
ten Darlehenskassen zur Seite stehen. Auch die „Farmers' Bank of China"
ist diesem Beispiel gefolgt. Der größte Mangel, unter dem das chinesische
Genossenschaftswesen leidet, ist das Fehlen fachlich und sachlich geschulter
Verwalter für die Darlehenàssen. Hier wird noch sehr viel zu tun übrig bleiben.
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Immerhin gibt es gegenwärtig (Stand vom 1. Januar 1937) in ganz China
26,224 landwirtschaftliche Genossenschaften gegen 13,767 am 1. Januar 1936,
so daß also der Zugang 12,517 im Laufe eines Jahres beträgt. Die meisten
dieser Genossenschaften — rund zwei Drittel — sind zu Kreditzwecken gegründet

worden. Die Zahl ihrer Mitglieder beträgt derzeit 1,664,462, umfaßt also
nur einen ganz geringen Bruchteil der chinesischen Bauernschaft, wenn man
berücksichtigt, daß 326 Millionen Menschen in China sich mit der Landwirtschaft

befassen. 86A> der chinesischen Gesamtbevölkerung sind in der Landwirt-
schast tätig. Von ihnen sind 45?Z freie Bauern, 23?« Bauern und Pächter
und 32A reine Pächter. Immerhin hat sich innerhalb eines Jahres die Zahl
der Genossenschafter nahezu verdoppelt. E. P.

Entwicklung der Bilanzzahlen
bei den schweizerischen Raiffeisenkassen in dm

Arisen/ahren
Bilanzsumme per: Bilanzzuwachs pro

31. Dez. 1930 31. Dez. 1936 1931/36
Aargau 31,916,224 47,384,859 15,468,635
Appenzell A.-Rh. 273,697 531,665 257,368
Appenzell I.-Rh. 191,465 556,666 359,141
Basel-Land 7,227,636 9,147,439 1,919,869
Bern 5,157,969 14,165,635 9,667,126
Freiburg 22,555,322 26,571,874 4,616,552
Genf 525,276 2,535,519 2,616,249
Glarus 61,798 365,694 243,296
Graubllnden 2,214,056 4,272,116 2,658,666
Luzern 8,478,989 12,766,562 4^81,573
Neuenburg 27,036 176,647 149,617
Nidwalden 1,375,684 1,894,624 519,546
Obwalden — 373,614 373,614
St. Gallen 86,946,116 166,613,784 19,667,674
Schaffhausen 1,236,658 1,549,676 319,618
Schwyz 6,619,673 8,263,426 1,643,753
Solothurn 36,268,866 42,693,545 12,424,679
Tessin 195,186 331,616 136,424
Thurgau 32,133,158 44,465,616 12,272,458
Ari 898,637 1,680,551 782,514
Waadt 17,286,444 22,461,559 5,115,115
Wallis 16,510,614 25,193,959 8,683,945
Zürich 992,984 2,662,677 1,609,693

Total 267,684,998 376,404,851 103,319,853

Die Sparzinssätze in dm letzten 120 Jahren.
Die Spatkassa des Kantons Genf hat vor einiger Zeit ihren 126.

Jahresbericht veröffentlicht und darin auch einen Lleberblick geboten über die
feit der Gründung angewandten Eparzinssätze, das Einlagenkapital und die
Spareinlegerzahl.

Das Resultat ist folgendes:

Jahren Prozent Einlagekapital Anzahl d. Einleger Ende
1817—1821 3K 618,920 2^12 1821
1822—1847 3 3,678,420 9,267 1847
1848—1350 3K Z,346,681 8,222 185»
1851—1853 3 4,679,127 9,950 1853
1854—1855 3-6 4,246,684 16,682 1855
1856—1387 4 32,217,622 44,666 1887
1888—1890 3K 37,326,462 56,888 1896
1891—1395 3K 47,785,853 62M4 1895
1896—1898 2K 51,763,556 68,684 1898
1899-1963 336 57,763,584 78M6 1963
1964 335 57,972,453 79,449 1964
1965-1910 ZK 76,173,994 89,828 1916
1911—1912 ZK 72,916,664 93,818 1912
1913—1919 4 81,875,766 161^06 1919
1926—1921 4K 72,491,867 97,645 1921
1922 4K 75,319,329 97,664 1922
1923—1924 4 78,439Z64 98,101 1924
1925 4K 81,977,411 99,672 1925
1926—1931 4 111^86,772 168,899 1931
1932—1936 ZK 113,411,246 114,264 1936

Wenn auch der Sparzinssatz je nach Gegenden, und dann wieder unter
den einzelnen Geldinstitutsgruppen selbst, variert, ist in dieser Uebersicht
doch ein gewisser Lleberblick der gesamtschweiz. Verhältnisse enthalten. Die
Sparzinsfußbewegung widerspiegelt vorab die Geldmarktvcrhältnisse, während

die Erweiterung der Einlagenkapitalien gewisse Schlüsse auf die Ver-
dienstverhältnisse in den verschiedenen Zeitepochen zuläßt. Auffallend ist, wie
der heute wiederum übliche Tiefsatz von 2 A von 1822—1847 d. h. volle 25
Jahre unverändert blieb und nur noch in den Iahren 1851—1853 wiederkehrte.

Ebenso interessant ist das Verbleiben auf dem relativ hohen Satz von

4 von 1856—1887, d. h. während vollen 31 Jahren. Man wird kaum fehl
gehen, wenn dies in Zusammenhang gebracht wird mit der starken wirtschaft-
lichen Entwicklung, hervorgerufen durch den Ausbau des Verkehrswesens,
das insbesondere auch zu einer verhältnismäßig regen Anleihenstätigkeit
führte. In das Jahr 1865 fiel die Emission der ältesten, noch existierenden
4 A-Anleihe der Vereinigten Schweizerbahnen. Ende der 86er Jahre sank
der Zinsfuß auf 3K in den 96er Iahren zeitweise sogar auf 3K A, um
dann im Jahre 1899, wohl im Einklang mit der ersten großen 3K A Bundes
bahnemission ^4—L, wieder auf 3K A anzusteigen. Die Kriegsjahre 1914/18
brachten wieder den Satz von 4 A, der dann in den ersten Nachkriegsjahren
bis zum Höchststand von 414 A emporstieg; es war das der Zeitpunkt, wo
die teuren Elektrifikationsanleihen ausgelegt wurden und lder Bund zeitweilig
bis zu 6 für Anleihen bewilligen mußte. Seither trat eine Rückbildung ein,
die besonders im laufenden Jahre in ein scharfes Abgleiten geriet und bei dem

vor 166 Iahren gehabten Tiefstsatz von 3 A anlangte.

Vermischtes.
Auch die Gläubigerinteressen dürfen nicht unbeachtet bleiben.

Zum jüngsten Zinsabbau bei der Glarner Kantonalbank, wodurch
sich der Sparkassazins auf 3 A und der.Hypothekar-Zinssatz auf
3R A reduziert, wird den „Glarner Nachrichten" geschrieben:

„Mit gemischten Gefühlen nimmt man Kenntnis vom land-
rätlichen Beschluß der neuerlichen .Herabsetzung des Sparkassen-
und Hypothekar;inses der Kantonalbank. ^ T mehr oder weniger
macht zwar dem einzelnen Sparer oder Pfandschuldncr nicht viel
aus. Auf 10,000 Franken macht der Zinsunterschied nur 25 Fr.
aus. Dennoch sind die Folgen dieser ziemlich überraschenden

Maßnahme nicht zu unterschätzen. Das stete Abbröckeln der

Zinserträgnissc trifft zusammengerechnet selbst den Kleinrentner
und auch den vielboneidstsn Großkapitalisten ganz empfindlich.
Zur letztern Kategorie gehören auch viele gemeinnützige
Institutionen und öffentliche Körperschaften, die auf einen namhaften
Zinsenertrag ihrer Kapitalien direkt angewiesen sind und durch

dessen unaufhaltsamen Schwund um so mehr in Bedrängnis
kommen, als die Spesen, die direkten und indirekten Steuern siel»

im Laufe der Zeit recht spürbar vermehrt haben."
Zu den Kantonalbankdebatten. Wie die Parlamente von

Solothurn, Zürich, St. Gallon, Dhurgau usw. hat auch dasjenige
vom Aargau in der Vorwintersession seine Kantonalbankdebatte
gehabt, die sich insbesondere um die weitere Senkung der Schuld-
ziwse drohte. Durchwegs behielten die den betr. Banken
nahestehenden Kreise, welche einen Abbau als vorläufig noch nicht
tragbar erklärten, Oberhand. Im Aargau wurde die Gelegenheit
auch zu einer Rüge wegen zu scharfem Vorgehen gegenüber
säumigen Schuldnern benützt, was den nicht kapitalistisch,
wohl aber für eine solide Darlehensverwaltnng vernünftig
eingestellten Wochenvundschauer des „Aargauer Volkssreund"
zu folgender Bemerkung veranlaßt: „Es ist nun einmal so, daß
in Geldsachen die Gemütlichkeit aufhört. Wie oft die Banken
durch die Finger sehen, Stundungen gewähren und Nachsicht
üben, davon redet man nicht. Auter dem Eindruck der heutigen

politischen Phrasendrescherei, die leider immer mehr Mode wird,
kann es ja nicht anders kommen, als daß ein jeder Schuldner, der

nicht zahlen kann oder nicht zahlen will, die Sache auf das
politische Geleise schiebt und sich einen politischen Beschützer sucht,

der im Natssaal für ihn eintritt."
Volksbank Neiden. Nach dein Bericht der Liquidationskommission

ist die Auszahlung einer weitern Dividende von 10

vorgesehen, wodurch sich die bisherige Gesamtauszahluug auf
60 A beläuft. Weitere 8—10 A sollen als Schlußdividendc auf
das Frühjahr 1939 in Aussicht stehen. Anlängst sind nach
durchgeführter Strafuntersuchung der ehemalige Bankverwalter
Elmiger mit mit ihm sieben weitere Beteiligte dem Kriminalgericht

Ltizern zur Aburteilung überwiesen worden.

Sparkasse Gams. Das st. gallische Handelsgericht hat die

Genehmigung des Nachlaßvcrtrages festgestellt, nachdem nur drei
Gläubiger mit einem Guthaben von 33,000 Franken Einsprache

gegen den Entwurf erhoben haben. Die Spareinleger, deren

Guthaben gemäß eidgen. Konkursprivileg bis 5000 Franken pro
Heft gedeckt sind, erhalte« vorläufig eine Abschlagszahlung
von 1000 Franken.
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Spar- und Leihkasse Bern. Die eidgen. Bankenkommission
hat diese in Nachlaßstundnng befindliche Bank erinächtigt, den

privilegierten Spareinlegcrn ZV ?» ihres Guthabens
auszubezahlen.

„Hohe Hypothekarzinsen", so schreibt die „Schweizerische
Bauernzeitung" in der Dczembernummer 1937, „müssen noch
immer ini W allis bezahlt werden. Wir erhielten folgende
Angaben: 1. Hypothek bei einer Bank in Brig: 6,5 Billett zu
Gunsten einer Privatbank in Sitten 6,5 A; hypothekarisch
gesicherter Konto-Korrent 5'ii 'h usw. Glücklicherweise hat sich im
Wallis in den letzten Iahren die Naiffeifenbewegung stark
ausgebreitet, so daß mit der Zeit von dieser Seite her eine Korrektur
der übersetzten Zinssätze erwartet werden darf."

Hiezu kann bemerkt werden, daß tatsächlich durch die sukzessive

Schaffung von 104 Naiffeisenkafsen im Kanton eine Besserung
eingetreten ist. Dieselbe hat indessen noch nicht genügend auf die
Lokal- und Privatbanken übergegriffen. Wohl profitieren die
9VVV Mitglieder der Raisfeisenkassen bei ihren Instituten von
S ätze ig die wesentlich unter den vorgenannten Bedingungen
stehen und sich vielerorts den bei den Raisfeisenkassen der übrigen
Schweiz üblichen Konditionen nähern. Allein die anderwärts
feststellbare „preisrcguliercnde" Wirkung ist noch unbefriedigend.
Gegenwärtig sind indessen unter Führung des kantonalen Finanz-
dcpartementes Bestrebungen im Gange, um eine Anpassung der

Zinssätze an diejenigen von Kantonalbank und Raisfeisenkassen
zu bewerkstelligen.

Der solothurnische Souverän hat am 28. November mit
19,781 gegen 1V,V46 Stimmen das Gesetz betr. Errichtung einer
Hilfskasse für notleidende G rund Pfandschuldner und
Grundpfandbürgen angenommen, und da diese Vorlage bedeutende
Steuerleistungen im Gefolge hat, eine nicht alltägliche Steuer-
freundlichkeit bewiesen. Wenn berücksichtigt wird, daß nur 2V T
der Steuerzahler betroffen werden, die andern also „gut stimmen
konnten", präsentiert sich die Genehmigung in etwas anderem
Lichte. Diese Hilfskasse ist aus 5 Jahre befristet und es wird sich

inzwischen zeigen, inwieweit die Erwartungen und Befürchtungen
bis dahin in Erfüllung gehen.

Verzicht auf kantonale Sonderregelungen. In der letzten
Großratssession haben die Parlamente von Solothurn und
St. Gallen, entsprechend den Anträgen der Regierungen auf
besondere Pfandbestellungsvorschriften für Spareinlagen
verzichtet, nachdem z.T. auf Grund praktischer Beispiele
nachgewiesen worden war, daß die weitgehenden, im eidgen. Banken-
gcsetz enthaltenen Sicherheitsmaßnahmen vollauf genügen.

Im Kanton F rei b u rg, wo der Staatsrat eine Vorlage
zur Weiterführung gewisser kantonaler Sonderbestimmungen
eingebracht hatte, wurde mit 48 gegen 18 Stimmen Vertagung
beschlossen. Auch hier scheint die gesetzgebende Behörde der
zutreffenden Auffassung zu sein, neben den strengen eidgen.
Vorschriften hätten kantonale Extratouren keine Berechtigung mehr.

Spargelder unerwünscht. Am einem weitern unerwünschten
Geldzufluß wirksam zu begegnen, hat die Berner Kantonal

b a n k den Zinsfuß für Spareinlagen auf 2Hz A für
Guthaben bis Fr. 5VVV und auf 2 ^ für solche bis Fr. 10,000
herabgesetzt, während Beträge über Fr. 1V,VVV mangels geeigneter
Verwendung wicht mehr angenommen werden.

Auch Schweden bekämpft das Fluchtkapital. Das schweizerische

Beispiel der Bekämpfung des Fluchtkapitals hat in Stockholm

großen Anklang gefunden. In den zuständigen Regierungs-
und Finanzkreisen werden zurzeit Verhandlungen über die
Durchführung von Maßnahmen gegen Fluchtgelder geführt.
Vorgesehen sind eine bedeutende Herabsetzung der Zinssätze sür
Auslandsgelder und der Registrierungszwang für ausländische
Eigentümer schwedischer Wettpapiere. Auch wird eine zehn-
prozentige Couponsteuer für ausländische Aktienbesitzer in
Erwägung gezogen.

Zur Frage der Verstaatlichung der Mobiliar-Versicherung.
In der letzten Sitzung hat der Große Rat von Appcnzell
Außer-RHoden die vom Regierungsrat auf Grund der
Motion Blatter und Konsorten ausgearbeitete Vorlage für eine

staatliche Mobiliarvcrsicherung behandelt. Der sehr sorgfältig
ausgearbeitete Bericht hält eine solche Versicherung sür finanziell
tragbar. Pro 1936 seien bei privaten Bersicherungs-Gesellschaftcn
Mobiliarwerte im Betrage von 229,06 Millionen versichert
gewesen, für welche Prämien in der Höhe von Fr. 265,277.—
bezahlt wurden. Die geleisteten Schadenvergütungen dagegen

betrugen nur 10,419 Fr. In den Iahren 1931/36 überstiegen die
den Gesellschaften einbezahlten Prämien deren Leistungen um
6,4 Millionen Franken. Bisherige Bemühungen um
Prämienreduktionen bei den Versicherungs-Gesellschaften waren erfolglos.
In letzter Stunde ging eine Offerte ein, wonach die Gesellschaften

für die Dauer von fünf Jahren eine Prämienreduktion von 20 ?»

einräumen wollen. Im Hinblick auf dieses Angebot wurde dann

— bei wenig grundsätzlicher Opposition gegen die Verstaatlichung

-, der Regierungsrat beauftragt, mit den Gesellschaften
in Anterhandlungen zu treten, in der Meinung, die Realisierung
des Eigenversicherungsprojektes vom Entgegenkommen der Ver-
sicherungs-Gesellschaft abhängig zu machen.

Die hier aufgeworfene Frage ist von nicht geringer
grundsätzlicher Bedeutung für die Gesamtschwciz. Denn wenn die

Gesellschaften den Appenzcllern namhafte Prämienreduktionen
zugestehen, werden sie solche den Versicherten der anderen Kantone
kaum vorenthalten können. Wie man vernimmt, hat die Schweiz.
Mebrliar-Versicherungs-Gcsellschaften bereits von ihrem Iahres-
ergebnis pro 19Z6/Z7 Fr. 800,000.— zurückgestellt, um
Prämienvergünstigungen eintreten zu lassen. Offenbar stehen die heute
erhobenen Prämien verschiedener Gesellschaften nicht mehr im
Einklang mit den vielerorts durch größere Sorgsalt der
Versicherten und bessere Feucrlösch-Einrichtungen stark verminderten
Risiken.

Altnationalrat Heinrich Abt. 1' Am 15. November 1937 ist
in Bünzen (Aargau) Altnationalrat Hch. Abt, ein weit über die
Grenzen seiner engern Heimat hinaus bestbekannter einstiger
Landwirtschaftslehrer und vor allem ein tatkräftiger Förderer dies

landw. Genossenschaftswesens gestorben. Abt war ein
ausgesprochener Freund des Selbsthilfegedankens, Begründer der
ersten landw. Genossenschaften im Aargau und Mitbegründer und
vieljähriger Präsident des Verbandes ostschweizerischer landw.
Genossenschaften in Wintetthur, des bedeutendsten schweizerischen
landw. Genossonschaftsverbandes. Der Raifseifenbewegung stand
der Verstorbene sympathisch gegenüber und hielt darüber
Vorträge. Einige der bestehenden Naiffoisenkassen, darunter die große
blühende Darlehenskasse Wängi (Thnrgau), eine der ältesten der
Schweiz, sind auf fein O r ienti c rungs refera t zurückzuführen. Au
den Dankesbczsngungen, welche diesem initiativen Manne bei

seinem Hinschiede bekundend worden sind, gesellen sich deshalb
auch jene der schweizerischen Naifftisen gemeinde.

Die Znnerschweizer Bauern lehnen das Entschuldungsgesetz
ab. Durch eine Delegation des innerschweizerischen Bauernbundes

sind dem eidgen. Volkswittschaftsdepartement vor einiger
Zeit die Wünsche und Begehren der innerschweizerischen Bauern
unterbreitet worden. In einer nachfolgenden schriftlichen Eingabe
nahm die Delegation gegen das projektierte eidgen. Entschuldung

sgesetz Stellung. Darin wurde u. a. betont, daß auch ohne
E ntschuldnngsgefetz eine Verschuldungs grenz e einsührbar fei.

Die landw. Entschuldungsvorlage ist am 9. Dez. 1937 im
Nationalrat mit 113 ggen 33 Stimmen angenommen worden.
Dafür stimmten geschlossen die Bauern, Sozialisten, Iungbauern
und Kommunisten, dazu ei« Teil der Freisinnigen, Katholisch -

Konservativen u. Anabhängigen, dagegen die Liberalkonservativen
und ein Teil der Freisinnigen, Katholisch-Konservativen und
Anabhängigen. 8 Mitglieder enthielten sich der Stimme und 33

waren abwesend. Da ein wesentlicher Teil der Abwesenden als
Gegner der Vorlage anzusehen ist, präsentiert sich das
Zustimmungsresultat nicht besonders imponierend.

Die Vorlage geht nun an den Ständerat, der vermutlich mit
noch weniger Begeisterung daran herantreten wird als der
Nationalrat; und schliesslich dürste im Falle des Referendums das
Volk möglicherweise zeigen, dass es zur Abwechslung einmal nicht
mit der Parlamentsmehrheit einig geht.
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Aum Nachdenken.
Alle Land-wirre einer Gemeinde gehören in die lokale Naifs-

eisenkasse rmd da wo noch keine solche Kasse besteht soll sie vor
1938 gegründet werden.

Staatsrat I. Anken,
Vorsteher des genferischen Volkswirtschaftsdepartementcs an der

Jahresversammlung der genferischen Landwirtschaftskammer
vom 27. Februar 1937.

Pumor.
Aus der arischen Stammbaumforschung. Meine Großmutter

befindet sich in den dortigen Kirchenbüchern, ich bitte sie

auszuziehen.

Ich quäle mich schon seit Iahren mit der Geburt meiner

Argroßeltern. Wollen Sie mich dabei kräftig unterstützen.

Selbsthilfe. Arzt: „Das Fieber, Herr Blauerl, hat
zugenommen; ich werde Sie vor allem von dem quälenden Durst
befreien. — Herr Blauerl: „Befreien Sie mich lieber vom
Fieber, Herr Doktor, mit dem Durst werde ich schon selber fertig!

Die gute Erziehung. Am Tram. Mittagszeit. Wie immer:
platschvoll. Steigt eine Dame ein. Nicht just die Jüngste und

Schönste und drängt sich ins Innere des Wagens. Ein Herr
erhebt sich. Die Dame dankt mit Schwall. Der Herr winkt ad.

„Nid nötig, nid nötig E Herr cha doch e Dame nid im Trank
lah stah. Die meiste Manne gäbe-n-ihri Plätz allerdings nume
junge, nätte Dame-n-ab. Aber ig, i mache da kc linderschied. I
weiß, was ig myr gutc-n-Erziehig schuldig bi."

Briefe. „Jsch hie vilecht e Brief under ,Tuusod Müntschi'
ytroffe?" — „Nei. Aber mir hei eine under ,Tuusendundvier
Müntschi'da." — „So gäht ne-n-nume. Dä isch sicher für mi. My
Brütigam isch drum Bankbeamter und het allwä no grad der

Zins derzuegschlage.

Kotizen.
Sparkassastatus im Kanton St. Gallen. Nachdem der Kt.

St. Gallen durch Großratsbeschluß vom 12. November 1937 Verzicht

auf eine weitere kantonale Sparkassagesetzgebung neben dem

eidgen. Bankengesetz ausgesprochen hat, beschloß der Negierungs-

rat in seiner Sitzung vom 19. November, auf die Einforderung
der üblichen Sparkassaübersicht bereits auf Ende Dezember 1937

zu verzichten.

Die mit dem bisherigen Sparkassagesetz verbunden gewesenen

Formalitäten gehören nun glücklicherweise endgültig der

Geschichte an.

Briefkasten.
An I. H. in W. Eine Haftpflicht seitens der Darlehenskasse für Anfälle,

die auf dem Wege von und zur Sitzung entstehen, besteht nicht.
Anderseits möchten wir Ihnen doch empfehlen, an Berdunkelungs-

abenlden auf Sitzungen des Vorstandes und Aufsichtsrates zu verzichten.

An F. W. in S. Es ist richtig, daß nach Art. 9 des bcrni scheu
Staatssteuergcsetzes vom 7. Juli 1918 Gruudpfandschuldcn nur dann
abgezogen werden können, wenn das betr. Kapital im Kanton Bern versteuert
wird. Diese Bestimmung ist jedoch inzwischen durch Bundesgerichts-
entscheid dahin abgeändert worden, daß der Schuldenabzug auch dann
zulässig ist, wenn die betr. Grundpfandsordenmg der Kapitalstcucrpflicht im
Kanton Bern nicht unterliegt, jedoch muß der betr. Gläubiger seinen Wohn
sitz in der Schweiz haben. Gewährt z. B. eine aargauische Bank ans eine
bernische Liegenschaft rin Grundpfanddariehen, so kann es der Schuldner bei

der Steuerdeklaration als Schuld in Abzug bringen, ohne daß die gläu
bcrisech Bank dem Kanton Bern das Kapital zu versteuern hat. Leiht jedoch
eine im Kanton Bern befindliche Bank das Geld, so ist der Schuldcnabzug
nur dann zulässig, wenn die Bank für das betreffende Darlehen die Staars
und Gemeindesteuer entrichtet. Mit dieser paradoral anmutenden Slener
geschgebung, wonach die Banken ihre direkt gewährten Laypothclardarlehen
als „Vermögen" zu versteuern haben, steht allerdings Bern sozusagen

einzig da.

An C. C. in D. Sie wünschen als Sattlermeister zu wissen, welches
Mehrgewicht jene in den Zeitungen beschriebene Matratze ausweisen mußte, die

37,999 Fr. in 29er Goldstücken enthielt. Ein schweiz. 29cr Goldstück wiegr
6,4516 Gr., sodaß sich für 1859 Goldstücke 37,999 Fr.) in der jäamster-
Matratze ein Mehrgewicht von 11 Kg. 935 Gr. ergibt. Wieviel Zins der

verstorbene Eigentümer an diesem Gelde zufolge der vieljährigen Lwrlnng
verloren hatte, wäre ebenfalls von Interesse. Sicher ist, daß gerade durch die

Naiffeisenkassen in den Bergtälern ansehnliche Summen der Thesauriernng
entzogen und in den Zinsertrag und den Dienst der Wirtschaft gestellt wurden.
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Den tit. Gemeindebehörden, Korporationen, Verwaltungen,
Unternehmen aller Art empfehlen wir uns fiir Revisionen, Abschlüsse von
Rechnungen und Buchhaltungen. Neueinrichtungen n. Organisationen
aller Art. Ausarbeitung von Statuten, Reglement«!». Stcucrbera-

tungen u. dgl.

Revifions-undTreuhand«
Luzcrn (5>irschmattstraße 11) — Zug — St. Gallen (Poststraße 19)

Scdriflleilung: I. Heuberger, Verbandssekiclar
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